
                     1 | S e i t e  

Aktualisierte Hintergrundinformationen zur Stellungnahme der ITAD vom 06.01.2016 
zum Entwurf einer Novelle der Gewerbeabfallverordnung vom 11.11.2015 

 
Die ITAD begrüßt grundsätzlich die Aktivitäten des Bundesumweltministeriums (BMUB), durch eine 
Novelle der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) dafür Sorge zu tragen, dass die hochwertige Ver-
wertung von gewerblichen Siedlungsabfällen sowie von Bau- und Abbruchabfällen optimiert wird. Ge-
rade durch die getrennte Erfassung von Materialen an der Anfallstelle kann der Anteil der hochwerti-
gen stofflichen Verwertung noch gesteigert werden. Eine hochwertige stoffliche Verwertung wird da-
her ausdrücklich von der ITAD befürwortet. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung für Gesetzgebungsverfahren sollte eine umfassende Begriffsdefinition 
und eine valide Datengrundlage sein. Bei den Siedlungsabfällen der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger (örE) und generell bei den gefährlichen Abfällen ist dies im Wesentlichen durch die Be-
richts- und Dokumentationspflichten gegeben. Bei den gewerblichen Siedlungsabfällen sowie den Bau- 
und Abbruchabfällen, die durch die GewAbfV angesprochen werden könnten, fehlen jedoch wesentli-
che Grundlagen: 
 

 Welche Abfallarten werden zu den gewerblichen Siedlungsabfällen sowie zu Bau- und Ab-
bruchabfällen gezählt? 

 Welche Abfallmengen sind von der GewAbfV betroffen? 

 Wie gestalten sich die Entsorgungswege? 
 
Die GewAbfV könnte bei einigen von den über 3,6 Mio. Unternehmen1 weitreichende Konsequenzen 
für deren Abfallwirtschaft haben. Darüber hinaus sind fast alle Unternehmen der Abfallwirtschaft be-
troffen. Das BMUB geht lt. Begründung der GewAbfV scheinbar von einer Abfallmenge („gemischte 
gewerbliche Siedlungsabfälle“) von 6,2 Mio. t in 2012 aus. Daraus muss man weitere Fragestellungen 
ableiten, wie: 
 

 Welcher nachhaltige Zusatznutzen wird mit der Umsetzung der GewAbfV erwartet? 

 Mit welchen zusätzlichen Kosten ist bei den Unternehmen zu rechnen? 

 Welche Auswirkungen hat die GewAbfV auf die Abfallwirtschaft (Folgenabschätzung – Cross-
Impact Analyse fehlt, wie dies z. B. bei dem EU- Kreislaufwirtschaftspaket erfolgte)? 

 Ist die Überwachung der rechtlichen Vorgaben durch die Behörden gewährleistet? 
 
Aufgrund der Bedeutung der GewAbfV im generellen für die Abfallwirtschaft und im speziellen für die 
Thermischen Abfallbehandlungsanlagen (TAB = MVA (Müllverbrennungsanlagen) + EBS-KW (Ersatz-
brennstoff-Kraftwerke)) wird im Folgenden anhand verschiedener Aspekte die kritische Haltung der 
ITAD begründet. 
 
 
Begründung: 
 
Gerne begründen wir im Folgenden unseren kritischen Standpunkt ausführlich.  
 
 

I. Abfallhierarchie 
 
Gemäß § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) besteht eine 5-stufige Abfallhierarchie, an der sich insb. 
die Erzeuger von Abfällen zu richten haben. In dem 63-seitigen Referentenentwurf vom 11.11.2015 
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wird auf „Vermeidung“ (also die 1. Stufe) in keiner Weise eingegangen. Auch das Thema „Vorbereitung 
zur Wiederverwendung“ (2. Stufe) wird nicht weiter konkretisiert. Dies wird wie folgt begründet: 
 
„Weitere wichtige Begriffe wie getrennte Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung Recycling 
etc. werden bereits durch das KrWG definiert. Eine weitergehende Spezifizierung in der Verordnung 
ist damit weder notwendig noch rechtlich zulässig.“ (S. 26) 
 
Aber gerade eine Verordnung, die sich schwerpunktmäßig an das verarbeitende Gewerbe richtet, muss 
die Chance nutzen, die ersten beiden Stufen der Abfallhierarchie als Grundpflichten der Kreislaufwirt-
schaft zumindest bewusster zu machen. Zwar werden spezielle Anforderungen zur Regelung der Pro-
duktverantwortung im KrWG gemacht (vgl. §§ 24 und 25 KrWG), dennoch fehlen Hinweise wie: 
 

 Abfallerzeuger haben nach Möglichkeit Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Vorbereitung 
zur Wiederverwendung zu treffen.  

 Es muss intensiv geprüft werden, ob Abfälle nicht im Unternehmen selbst wiedereingesetzt 
werden können. 

 Beim Einkauf sollte die Produktverantwortung der Lieferanten geprüft werden und möglichst 
auf Rücknahme-/Pfandsysteme geachtet werden. 

 
Die GewAbfV darf nicht bloß bei Recyclingvorgaben stehen bleiben, sondern es müssen zusätzliche 
nachhaltige Aspekte wie Abfallvermeidung und die Vorbereitung zur Wiederverwendung konkretisiert 
werden. 
 
 

II. EU-Kreislaufwirtschaftspaket 
 

1. EU-Recyclingquoten 
 
Bei einer Rechtsvorgabe, die sich insb. an Unternehmen richtet, muss man auch den europäischen 
Rahmen im Blick haben. Dies bedeutet nicht, dass man sich hinter „Durchschnittswerten“ verstecken 
sollte, sondern weiterhin in der Abfallwirtschaft eine Vorreiterposition einnehmen sollte. Dies muss 
aber mit Augenmaß unter Wettbewerbsbedingungen und unter Nachhaltigkeitsaspekten erfolgen. 
 
Bei den Siedlungsabfällen sind nur vier Länder in der EU derzeit in der Lage, über 50 % zu recyceln bzw. 
zu kompostieren (Deutschland, Slowenien, Österreich und Belgien). In der folgenden Abb. 1 sind aller-
dings nur die Daten der Siedlungsabfälle dargestellt – für gewerbliche Abfälle existieren auf EU-Ebene 
keine vergleichbaren Zahlen. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass sich die Situation bei den gewerblichen 
Abfällen besser darstellt, vielmehr ist davon auszugehen, dass von den gewerblichen Abfällen die Re-
cyclingquoten noch niedriger sind. Im Jahr 2013 fielen in der EU insgesamt rund 2,5 Mrd. t Abfälle an, 
von denen 1,6 Mrd. t nicht wiederverwendet oder recycelt wurden2 (36 % Verwertungsquote). 
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Abb. 1: Entsorgungssituation für Siedlungsabfälle in der EU3 

 
Um aber diese Quoten besser einordnen zu können, ist es sinnvoll, auch die absoluten Mengen näher 
zu betrachten. 
 
 

    
Abb. 2: Siedlungsabfallmengen und Entsorgungsweg3  

 
Die Siedlungsabfallmenge in Deutschland beträgt ca. 49,8 Mio. t, dies entspricht 20,1 % der in der EU 
erfassten Gesamtmenge (238,5 Mio. t). Aufgrund der hohen Recyclingrate in Deutschland stammen 
35,5 % aller recycelten Abfallmengen in der EU aus Deutschland. Hinzu kommen noch die kompostier-
ten Abfälle, die auch rund ¼ der Gesamtmenge ausmachen. 28,5 % aller thermisch behandelten Abfälle 
in der EU stammen aus Deutschland, aber nur 0,1 % der deponierten Abfallmengen.  
 
Diese Zahlen belegen eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der deutschen Abfallwirtschaft in der EU. 
Allerding ist das Pro-Kopf-Aufkommen an Siedlungsabfällen vergleichsweise hoch.   
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Abb. 3: Siedlungsabfallmengen und Entsorgungsweg3 

 
Derzeit werden aber in der EU noch mindestens 75 Mio. t Siedlungsabfälle deponiert, zzgl. einer unbe-
kannten Menge an Gewerbeabfällen (Schätzungen der CEWEP gehen davon aus, dass es sich nochmals 
um die gleiche Menge handelt).  
 

               
Abb. 4: Deponierte Siedlungsabfallmengen in der EU3 

 
Somit fehlen EU-weit Behandlungskapazitäten von etwa 150 Mio. t. Geht man von einer stofflichen 
Verwertungsquote (Recycling und Kompostierung) von 65 % (Wert für Deutschland in 2013 und EU Ziel 
für 2030) aus, müsste man eine zusätzliche thermische Abfallbehandlungskapazität von über 50 Mio. 
t in der EU schaffen. Dies entspräche rund 180 zusätzlichen TAB (durchschnittliche Verbrennungska-
pazität der deutschen TAB lag 2014 bei 290.300 t).  
 
Es entbehrt somit jeglicher Grundlage, EU-weit von einer Anlagenüberkapazität im Bereich der TAB zu 
sprechen. 
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2. EU- Kreislaufwirtschaftspaket 
 
Die EU Kommission hat Anfang Dez. 2015 ihr Kreislaufwirtschaftspaket2 veröffentlicht. Die wichtigsten 
Elemente der Vorschläge zur Änderung des EU-Abfallrechts, die auch Auswirkungen auf Gewerbeab-
fälle haben könnten, sind: 
 

 Angleichung von Begriffsbestimmungen,  Definition von Recyclingquoten und Optimierung der 
Statistik; 

 Anhebung der Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und für das Recycling 
von Siedlungsabfällen auf 65 % bis 2030; 

 Anhebung der Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, für das Recycling 
und die Verfüllung von nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfällen auf 70 % bis 2020; 

 schrittweise Begrenzung der Deponierung von Siedlungsabfällen auf 10 % bis 2030; 

 Besondere Fokussierung des Recyclings auf „kritische Rohstoffe“; 

 Verpflichtende Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Wiederverwendung. 
 
Darüber hinaus werden folgende Vorschläge gemacht: 
 

a. Stoffstromspezifische Vorgaben durch BVT 
 
Da mehrere Tausend Industriebetriebe in Deutschland von der IED (Richtlinie 2010/75/EU) i.V.m. § 13 
KrWG betroffen sind, werden Regelungen zur Abfallwirtschaft bereits über die verbindlichen BVT-
Schlussfolgerungen getroffen. Daher ist für diese Anlagen eine zusätzliche Regelung nach GewAbfV 
nicht notwendig. Die Kommission führt aus: 
 

„Industrieabfälle, bestimmte Teile von Gewerbeabfällen (…) sind in Bezug auf Zusammensetzung 
und Menge außerordentlich heterogen und unterscheiden sich sehr stark je nach Wirtschaftsstruk-
tur eines Mitgliedstaats, Struktur des abfallerzeugenden Industrie- oder Gewerbezweigs und der 
Industrie- oder Gewerbedichte in einem bestimmten geografischen Gebiet. Deshalb ist für den 
größten Teil des Industrieabfalls und des Abfalls aus der mineralgewinnenden Industrie ein indust-
rieorientierter Ansatz, der sich bei spezifischen Fragen der Bewirtschaftung einer bestimmten Ab-
fallart auf Merkblätter über die besten verfügbaren Techniken und vergleichbare Instrumente 
stützt, eine geeignete Lösung.“ (Erwägungsgrund 13) 

 
b. Qualitätsnormen für Recycling 

 
In der GewAbfV wird die Pflicht zur getrennten Sammlung unter den Vorbehalt „technisch nicht mög-
lich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist“ (§ 3 Abs. 2) gestellt. Die Kommission erweitert dies um 
einen „ökologischen“ Vorbehalt. Darüber hinaus sollen Qualitätsnormen für verschiedene Recycling-
Sektoren festgelegt werden. Die Kommission führt aus: 
 

 „Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Förderung eines qualitativ hochwertigen Re-
cyclings; hierzu führen sie die getrennte Sammlung von Abfällen ein, soweit diese technisch, 
ökologisch und ökonomisch durchführbar und dazu geeignet ist, die für die jeweiligen Recyc-
ling-Sektoren erforderlichen Qualitätsnormen zu erreichen (…).“ (Art. 11 Abs. 1) 

 Bioabfällen sind getrennt zu sammeln, soweit dies technisch, ökologisch und ökonomisch 
durchführbar und die Einhaltung von Qualitätsnormen für Kompost gewährleistet ist. 
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c. Recyclingquoten 
 
Nach der GewAbfV gelten alle Materialien als recycelt, wenn sie aus der separaten Sammlung oder aus 
den Vorbehandlungs- bzw. Aufbereitungsanlagen stammen. Welchen Stör-/Schadstoffanteil diese Ma-
terialen haben, ob eine weitere Kaskadensortierung stattfindet, die Abfälle zur stofflichen Verwertung 
ins Ausland exportiert werden oder ob ein Downcycling stattfindet ist unerheblich für die Ermittlung 
der Quote – die Materialien gelten zu 100 % als stofflich verwertet. Die EU Kommission konkretisiert 
dies u.a. wie folgt: 
 

 Der Output eines Abfalltrennungsvorgangs gilt als recycelt,  
- wenn er einem abschließenden Recyclingverfahren („Recyclingverfahren, das beginnt, so-

bald keine weitere mechanische Trennung erforderlich ist und die Abfallmaterialien einem 
Produktionsprozess zugeführt und effektiv zu Produkten, Materialien oder Stoffen aufbe-
reitet werden;“ (Art. 3 Nr. 17a)) zugeführt wird oder  

- wenn es keinem abschließenden Recyclingverfahren zugeführt, darf der Restanteil (zur Be-
seitigung oder energetischen Verwertung) weniger als 10 % des als recycelt gemeldeten 
Gesamtgewichts ausmachen. 

 Die Metallverwertung aus der Schlacke von TAB kann der Recyclingquote zugerechnet werden.  

 Abfälle, die zur Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zum Recycling aus der EU ausge-
führt werden, sind nur dann dem Recycling anzurechnen,  
- wenn gewisse Anforderungen erfüllt sind und  
- wenn die Behandlung der Abfälle den umweltrechtlichen Anforderungen der EU genügt. 

 
Diese Ansätze der EU Kommission sollten bei der Novellierung der GewAbfV berücksichtigt werden. 
 
 

III. Gewerbeabfallmengen in Deutschland 
 
Wie oben bereits erwähnt, fehlt es bei der seriösen und verantwortungsvollen Novellierung der Ge-
wAbfV zumindest an zwei Voraussetzungen: 
 

1. eine umfassende Begriffsdefinition – wenigsten für „gewerblichen Siedlungsabfälle“ und „Bau- 
und Abbruchabfällen“ 

2. und eine valide Datengrundlage. 
 
Somit ist u.E. nicht eindeutig, welche Abfallarten zu den gewerblichen Siedlungsabfällen sowie zu den 
Bau- und Abbruchabfällen gezählt werden und welche Abfallmengen von der GewAbfV betroffen sind, 
geschweige denn transparente Entsorgungswege. Daher liegen keine ausreichenden abfallwirtschaft-
lichen Grundlagen vor, um derartig „blind“ weitreichende Regelungen zu treffen.  
 
Das BMUB führt in seine Begründung unter Kap. 2 „Entsorgungssituation bei gewerblichen Siedlungs-
abfällen und bestimmten Bau- und Abbruchabfällen“ folgende Abfallströme an: 
 
„In Deutschland fallen in über 3,6 Millionen gewerblichen Unternehmen, davon rund 3,5 Millionen 
Klein- und Kleinstunternehmen, jährlich rund 6 Mio. t gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle, ein-
schließlich Verpackungsgemische, an (2010: 5,8 Mio. t, 2011: 6,2 Mio.t). Von dem Gesamtaufkommen 
von 5,8 Mio. t wurden in 2010 lediglich 45 % in Sortieranlagen aufbereitet und mehr als 50 % direkt in 
thermischen Abfallbehandlungsanlagen/Feuerungsanlagen verbrannt. Aus den in Sortieranlagen auf-
bereiteten rund 2,6 Mio. t gemischten Gewerbeabfällen wiederum wurden nur rund 0,4 Mio. t wert-
haltige Abfälle aussortiert und einer stofflichen Verwertung zugeführt. Die restlichen Abfälle wurden 
überwiegend thermisch verwertet. Damit wurden lediglich rund 7 % der insgesamt anfallenden ge-
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mischten Gewerbeabfälle stofflich verwertet. Dies betrifft im Wesentlichen Papier und Pappe, Kunst-
stoffe, Metalle und Holz. Gleichzeitig enthalten die als Ersatzbrennstoffe entsorgten Sortierreste je-
doch noch immer fast 50 % wertstoffhaltige Abfälle, insbesondere Papier, Pappe und Kunststoffe, so-
wie auch erhebliche Anteile an Verbunden, Textilien, Metallen und Holz, die durch eine vertiefte Sor-
tierung stofflich nutzbar bzw. auch verfügbar gemacht werden könnten. Die vorstehenden Angaben 
entstammen im Wesentlichen dem von BMUB und UBA beauftragten Forschungsvorhaben „Stoffstro-
morientierte Lösungsansätze für eine hochwertige Verwertung von gemischten gewerblichen Sied-
lungsabfällen“ (UEC GmbH unter Beteiligung des Öko-Instituts e.V., Umweltforschungsplan 2012, FKZ 
371293312, veröffentlicht in UBA-Texte 18/2015).“ 
 
Hierzu muss folgendes klargestellt werden: 
 

 Die Studie „Stoffstromorientierte Lösungsansätze für eine hochwertige Verwertung von ge-
mischten gewerblichen Siedlungsabfällen“ ist von sehr geringer Aussagekraft hinsichtlich der 
Gewerbeabfallmengen. Sie gibt in keiner Weise repräsentative Zahlen aus dem Gewerbe wie-
der (s. u.). 

 Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, dass die GewAbfV „nur“ die rund 6 Mio. 
t Gewerbeabfälle regelt. Im weiteren Text der Begründung werden jedoch zahlreiche zusätzli-
che Abfallströme erwähnt (ohne diese jedoch zu quantifizieren – bis auf „Baustellenabfälle“), 
wie: 
- Erweiterung der gewerblichen Siedlungsabfälle um gewerbliche und industrielle Abfälle 

außerhalb des Kapitels 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV), also auch 
bestimmter produktionsspezifische Abfälle. 

- Eine Reihe von gefährlichen Abfällen („Die Abfälle unter Buchstabe b) umfassen aber auch 
weitere produktionsspezifische Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die unter ver-
schiedenen Abfallschlüsseln in der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung enthalten 
sind, wie z.B. Lederabfälle, Metallabfälle, einschließlich Späne aus der Metallbearbeitung 
und -verarbeitung, Werkstattabfälle, mineralölhaltige Putzlappen, Farbeimer oder nicht 
infektiöse Abfälle des Kapitels 18“) 

- Umfasst werden zusätzlich auch biologisch abbaubare Landschaftspflegeabfälle sowie bi-
ologisch abbaubare Abfälle aus dem Einzelhandel und vergleichbare Abfälle aus Nahrungs-
mittelverarbeitungsbetrieben und sonstigen Herkunftsbereichen. 

- Bei den Herkunftsbereichen wird einerseits ausgeführt, dass z. B. Büros von Freiberuflern, 
Arztpraxen oder Hotel- und Gaststättengewerbe, nicht erfasst sind. Andererseits gilt dies 
nur für „geringe Mengen“, die „nicht wesentlich über die bei Privathaushalten üblicher-
weise anfallende Gesamtmenge an Abfällen hinausgehen darf“ (Frage: Ist nur Haus- und 
Sperrmüll (191 kg/E*a) oder Haushaltsabfälle (462 kg/E*a) gemeint?)4. 

 
Zu den Bauabfällen wird ausgeführt: 
 

- „Bau- und Abbruchabfälle: Bei Bau- und Abbrucharbeiten anfallende mineralische und 
weitere nicht mineralische Abfälle, die in Kapitel 17 der Anlage der Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung aufgeführt sind.“ 

- „Bei Bau- und Abbruchabfällen stellt sich die Situation differenzierter dar. Von den im Jahr 
2012 nach Angaben des Bundesverbandes Baustoffe – Steine und Erden e.V. angefallenen 
51,6 Mio. t Bauschutt wurden im Jahr 2012 rund 78 % recycelt, im Rahmen von Verfüllun-
gen nochmals rund 17 % stofflich verwertet und nur 5 % auf Deponien beseitigt. Anders 
bei gemischten Bau- und Abbruchabfällen (Baustellenabfällen). Bei diesen, weitgehend 
nicht mineralischen Abfällen, lagen die Recyclingquote bei lediglich rund 2 %, die sonstige 
Verwertung bei 93 % und die Beseitigung bei rund 5 %.“ 
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 abgeleitet aus Destatis, Aufkommen an Haushaltsabfällen, Pressemitteilung vom 16. Dezember 2015 
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- „Gemäß dem Bericht des Bundesverbandes Baustoffe – Steine und Erden e.V. zum „Auf-
kommen und Verbleib mineralischer Bauabfälle im Jahr 2012“ existieren auch in diesem 
Bereich erhebliche Optimierungspotenziale, die noch erschlossen werden können. So wur-
den im Jahr 2012 noch rund 8,7 Mio. t Bauschutt (16,9%) nicht dem Recycling zugeführt, 
bei Bauabfällen auf Gipsbasis rund 0,3 Mio. t (47,9%) beseitigt und bei Baustellenabfällen 
lediglich rund 0,3 Mio. t (2,1%) dem Recycling zugeführt.“ 

- „Bei Abfällen aus Renovierungs- und Reparaturarbeiten, wie etwa dem Austausch einer 
Heizungsanlage oder von Wasser-, Abwasser- oder Stromleitungen eines Privathauses, ist 
zu unterscheiden: handelt es sich um eine in Auftrag gegebene Dienstleistung ist in aller 
Regel das ausführende Unternehmen Abfallerzeuger, so dass es sich um gewerbliche Ab-
fälle handelt;“ 

 
Gemäß Kreislaufwirtschaft Bau liegt der Anfall an Abbruchabfällen in den letzten Jahren relativ kon-
stant bei rund 80 Mio. t/a. 
 

           
Abb. 5: Bauabfälle (Abbruchabfälle)5 

 
Hier drin nicht enthalten sind „weitere nicht mineralische Abfälle aus Kap. 17“. Das Kap. 17 („17 Bau- 
und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)“ gemäß AVV) umfasst 21 
nicht gefährliche und 16 gefährliche Abfallarten. Gemäß Destatis6 fallen in 2013 fast 200 Mio. t an 
„Bau- und Abbrucharbeiten“ (Kap. 17 – Inlandsmengen zur Entsorgung) an. Letztendlich bleibt unklar, 
welche Abfallarten und -mengen aus dem Bereich „Bau- und Abbruchabfälle“ unter die GewAbfV fal-
len. 
 
Die Erhebung von Destatis7 über die Erzeugung von Abfällen bei Unternehmen nach Art und Menge 
wird seit 2006 alle vier Jahre durchgeführt (der aktuellste Bericht bezieht sich auf Daten von 2010). 
Ziel der Erhebung soll es sein, ein umfassendes Bild über die in den Wirtschaftsbereichen erzeugten 
Abfallmengen zu erhalten. Einige Wirtschaftsbereiche (z. B. Baugewerbe, Siedlungsabfälle aus privaten 
Haushalten und Körperschaften) wurden nicht miterfasst. Die Erhebung deckt etwa 0,6 % der Betriebe 
mit 31 % der Beschäftigten in Deutschland ab (aber 72 % der Gesamtbeschäftigten des Verarbeitenden 
Gewerbes). Im Rahmen der Erhebung wurden rund 19 500 Betriebe mit insgesamt 8 Mio. Beschäftigen 
befragt. Die von diesen Betrieben erzeugte Abfallmenge belief sich auf insgesamt 65,3 Mio. t (61,5 
Mio. t in 2006). 

                                                                                 

5 http://www.kreislaufwirtschaft-bau.de 
6 Destatis: Fachserie 19 Reihe 1, Aug. 2015 
7 Destatis: Erhebung über die Abfallerzeugung in 2010, März 2015 
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Betrachtet man die einzelnen Abfallkategorien, so stellen die Abfallströme wie folgt dar: 
 

 thermische Prozesse (Kap. 10) mit knapp 15,6 Mio. t (23,9 % der erzeugten Abfallmenge), 

 Bau- und Abbruchabfälle (Kap. 17) mit 10,7 Mio. t (16,3 %), 

 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier 
und Pappe (Kap. 03) mit 9,2 Mio. t (14,1 %),  

 die Verpackungs- und Siedlungsabfälle (Kap. 15 und 20) 7,9 Mio. t (12,1 %), 

 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei so-
wie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln (Kap. 02) mit 6,0 Mio. t (9,1 %),  

 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechani-
schen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen (Kap. 12) mit 5,7 Mio. t (8,7 %), 

 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der 
Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke 
(Kap. 19) mit 4,6 Mio. t (4,6 %), 

 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen (Kap. 07) mit 2,0 Mio. t (3,1 %) und  

 Sonstige Abfälle mit 5,3 Mio. t (8,0 %). 
 
Die Aufteilung nach den einzelnen Bundesländern ergibt folgendes Bild: 
 

                         
Abb. 6: Gewerbliche Abfallmengen 20108 

 
Diese Abfallmengen aus den Unternehmen ist aber auch nur eine Teilmenge aus der Gesamtmenge 
der Unternehmen, da einige Wirtschaftszweige und zahlreiche kleinere Unternehmen nicht mitberück-
sichtigt wurden.  
 
Die Daten der Bundesländer bzgl. der Siedlungsabfallmengen, die über die örE entsorgt werden, sind 
i.d.R. ausreichend dokumentiert. Allerdings können selten verlässliche Aussagen zu den gewerblichen 
Siedlungsabfallmengen getroffen werden. Hier gibt es erhebliche Defizite, da die Gewerbeabfälle von 
Bundesland zu Bundesland und auch bei den örE sehr unterschiedlich definiert, erfasst bzw. dokumen-
tiert werden. Für NRW wurden die Gewerbeabfallmengen gemäß Umweltministerium (MKULNV) für 
die Jahre 2007 bis 2013 ausgewertet.  
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 aufbereitet nach Destatis, Erhebung über die Abfallerzeugung in 2010, März 2015 
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Abb. 7: Gewerbeabfälle in NRW9 

 
In den letzten vier Erhebungsjahren hat sich die Menge nicht relevant verändert, sie stagniert um die 
3,5 Mio. t. Die Unterschiede zwischen den 53 örE in NRW und die Abweichungen bei den einzelnen örE 
im Zeitablauf sind jedoch riesig10. Vergleicht man die MKULNV Zahlen (3,5 Mio. t) mit den Destatis 
Zahlen (18,3 Mio. t) für NRW ist auch hier die völlig unterschiedliche Systematik erkennbar. 
 
Bundesweit betrachtet hat sich die Verwertungsquote von der Gesamtabfallmenge (2009 bis 2013) 
kaum verändert, sie liegt konstant bei fast 80 %. Bei den produktionsspezifischen und gewerblichen 
Abfällen ist die Quote jedoch in den letzten Jahren (2009 bis 2013) erstaunlicherweise um über 10 %-
Punkte gefallen. Man muss jedoch die Brüche und Unstimmigkeiten in den Destatis-Zahlen6 berück-
sichtigen, sodass hier nicht die absolute Realität dargestellt wird. 
 

         
Abb. 8: Verwertungsquoten der wichtigsten Abfallarten11 

 
 

                                                                                 
9

 aus den einzelnen Abfallbilanzen für Siedlungsabfälle des MKULNV 

10
 Treder: Müll und Abfall, Zahlen, Daten, Fakten zur Novellierung der Gewerbeabfall-Verordnung, Sept. 2015 

11
 UBA: Verwertungsquoten der wichtigsten Abfallarten, 06.10.2015 
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 Die Begriffsbestimmung hinsichtlich „gewerblicher Abfälle“ ist völlig unzureichend  

 Es gibt keine verlässlichen Mengen- und Abfallartenangaben, die einen Rückschluss auf die von 
der GewAbfV betroffenen Mengenströme schließen lassen. Nach grober Abschätzung könnten 
dies rund 100 Mio. t/a sein, die direkt unter die GewAbfV fallen könnten. 

 Die vom BUMB zu Grunde gelegten Zahlen des UBA (UBA-Texte 18/2015) spiegeln nur eine 
geringe Teilmenge wieder, sind veraltet und nicht valide.  

 Die Anzahl der von der GewAbfV Betroffenen ist derzeit nicht abschätzbar. Zu den genannten 
3,6 Mio. Unternehmen (mit den rund 3,5 Mio. Klein- und Kleinstunternehmen) müssen jedoch 
weitere Gruppen hinzugerechnet werden, wie einige Freiberufler, öffentliche Einrichtungen 
und ca. 11.000 Gemeinden. 

 
 

IV. UBA Studie zu Gewerbeabfällen 
 
Das oben bereits erwähnte vom BMUB und UBA beauftragten Forschungsvorhaben „Stoffstromorien-
tierte Lösungsansätze für eine hochwertige Verwertung von gemischten gewerblichen Siedlungsabfäl-
len“ (UEC GmbH unter Beteiligung des Öko-Instituts e.V., Umweltforschungsplan 2012, FKZ 
371293312, veröffentlicht in UBA-Texte 18/2015) wird als wesentliche Grundlagen für die Novellierung 
der GewAbfV herangezogen. 
 
Das Forschungsvorhaben durften einige Verbände, wie der ITAD fachlich begleitet werden. Die Ergeb-
nisse zum Entwurf des Endberichtes (21.02.2014) wurden u.a. von den Verbänden VKU, ASA und ITAD 
mittels einer 23-seitigen Stellungnahme Mitte Mai 2014 massiv kritisiert. Leider sind nur wenige 
Punkte aufgegriffen worden, sodass die Kritik im Wesentlichen auch für den Endbericht gilt.  
 
Einige der Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind zwar auch aus unserer Sicht richtig. Wie in un-
serer Stellungnahme dargestellt, weist die Studie aber methodische Schwächen auf, die zu einer Fehl-
interpretation der Wertstoffpotenziale, aktuellen und realisierbaren Sortierquoten sowie der ökobi-
lanziellen Bewertungen führen. Auf Grund mangelnder Transparenz und offensichtlicher Schwächen 
können die zentralen Schlussfolgerungen der Studie von der ITAD nicht mitgetragen werden. 
 
Lt. „UBA-Studie“ fielen in den 3,6 Mio. Unternehmen ca. 5,78 Mio. t Gesamtaufkommen an Gewerbe-
abfällen in Deutschland in 2010 an. Davon werden derzeit ca. 55 % ohne Sortierung direkt thermisch 
behandelt (ca. 2,6 Mio. t). Von den 45 %, die sortiert werden, werden nur noch ca. 16 % (400.000 t) 
stofflich verwertet. Das Potenzial für die stoffliche Verwertung wird jedoch auf bis zu 2,4 Mio. t/a ab-
geschätzt, somit wäre ein Potenzial von zusätzlichen ca. 2 Mio. t/a einer stofflichen Verwertung zuzu-
führen. 
 
Einige wesentliche Grundlagen der UBA-Studie gelten auch für die Intention des vorliegenden Entwurfs 
der GewAbfV des BUMB und sind sehr kritisch zu sehen: 
 

 Die Abstraktion der 4 Sortieranalysen von nicht genannten Anlagen zur Definition des „Ist-Zu-
standes“ für ganz Deutschland zu erheben, ist nicht ausreichend hergeleitet und deshalb nicht 
zielführend. Insb. bei den Kunststoffen (s. u.) führt dies dazu, dass nach wie vor erhebliche 
Zweifel bestehen, dass diese Zahlen auf Deutschland verallgemeinernd übertragbar sind. 

 Wenn man bei der Variante 1 „Vorbehandlungspflicht“ den gleichen Anlagenoutput ansetzt 
wie in der Basisvariante, vernachlässigt man völlig, dass derzeit und zukünftig immer zunächst 
die „besten“ Abfallanlieferungen, d.h. die mit einem hohen Wertstoffanteil und geringem Stör-
/Schadstoffanteil in die Sortierung gehen. Je höher der Prozentsatz an Gewerbeabfällen ist, 
der in der Sortierung vorbehandelt wird, desto schlechter wird das Inputmaterial und desto 
(spezifisch) geringer der Output und evtl. sogar dessen Qualität. Man muss fragen, was pas-
siert, wenn „alle Gewerbeabfälle“ durch die Anlage gemäß Vorsortierungspflicht gefahren 
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werden. Es ist anzunehmen, dass die Störstoffanteile deutlich steigen werden, wenn die Qua-
lität der ausgeschleusten Sekundärrohstofffraktionen beibehalten werden soll. Die Gefahr der 
Verunreinigung von höherwertigen Wertstofffraktionen steigt. 

 Eine Vorsortierungspflicht macht nur Sinn (wenn überhaupt), wenn man diese Pflicht auf die 
Gesamtheit der bei einem Abfallerzeuger anfallenden Abfälle bezieht, d.h. bei Anforderungen 
an den verbleibenden Rest ist der schon erreichte Stand an Getrennthaltung verschiedener 
Fraktionen an der Anfallstelle zu berücksichtigen. Wenn erkennbar im verbliebenen Gemisch 
(Rest-Gewerbeabfall) kaum noch hochwertig heraussortierbare und stofflich verwertbare An-
teile enthalten sind (sei es, weil gut getrennt bzw. bereits bestens vorsortiert worden ist, oder 
weil keine hochwertig stofflich verwertbaren Abfälle dort anfallen), würde die Vorsortierungs-
pflicht bedeuten, dass „wertstoffreiche Gemische“ in den Sortieranlagen verunreinigt werden 
und somit das Ziel einer möglichst sortenreinen Aussortierung hochwertig verwertbarer Frak-
tionen in Frage gestellt würde. Eine derart auch ökonomisch fragwürdige Vorsortierungspflicht 
bietet somit keine ökologischen Vorteile und ist entsprechend auszuschließen. 

 Eine hoch effektive „Modellanlage“ wurde in der UBA-Studie „auf der Grundlage eigener Er-
fahrungen“ konzipiert. Diese „Modellanlage“ bildet die Grundlage für Variante 2. Es ist festzu-
halten, dass ein solcher Anlagentyp anscheinend real nicht existiert.  

 In Deutschland haben wir bereits heute einen sehr hohen Stand der Getrennterfassung im Ge-
werbe erreicht, sodass diese (vermarktbaren) Stoffströme mit oder ohne Nachsortierung ver-
wertet werden. Dieser Anteil wird zu zunehmende Getrennthaltungspflicht steigen und mit 
den aussortierten Fraktionen aus der Vorsortierung am Markt konkurrieren.  

 Das Herstellen des monokausalen Zusammenhangs, dass eine Verteuerung der Abfallentsor-
gung in MVA oder M(B)As automatisch das stoffliche Recycling forciert (wie auch einige Markt-
teilnehmer dies immer wieder behaupten), ist falsch, wie weiter unten bei den Kunststoffen 
ausgeführt wird. 

 
Die „UBA Studie“ weist erhebliche Defizite aus und ist als Grundlage für die Novellierung der GewAbfV 
kaum geeignet. 
 
 
 

V. Stoffstromspezifische Betrachtung 
 
Die Gewerbeabfälle sind derart verschieden, dass man zumindest eine grobe stoffstromorientierte Be-
trachtung für die Hauptfraktionen (Kunststoffe, Metalle, Holz und Bioabfälle) machen muss.  
 

1. Kunststoffe 
 

ITAD hat bei Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH eine Studie „Analyse/Beschreibung der 
derzeitigen Situation der stofflichen und energetischen Verwertung von Kunststoffabfällen in Deutsch-
land12“ beauftragt. Aus ca. 5 % des Mineralölverbrauchs in Deutschland wurden in 2013 fast 20 Mio. t 
Kunststoffrohstoffe hergestellt. Unter Berücksichtigung spezieller Fraktionen (Lacke, Fasern, etc.), Im- 
und Exporte sowie verschiedener Verarbeitungsstufen wurden fast 10 Mio. t Kunststoffe (KS) an den 
Endverbrauch bereitgestellt. Berücksichtigt man die unterschiedliche Nutzungsdauer fielen in Deutsch-
land fast 5,7 Mio. t KS in 2013 zur Entsorgung an. Wie der folgenden Abb. zu entnehmen ist, wurden 
99 % verwertet (57 % energetisch und 42 % stofflich). 
 
In der „UBA Studie“ wird der Kunststoffanteil bei den gewerblichen Siedlungsabfällen mit rund 24 % 
(zzgl. der Anteil in der Feinfraktion, Textilien und Verbunde) angegeben. Consultic geht in einer zusätz-
lichen Berechnung von 12 bis 13 % aus, also nur etwa die Hälfte vom u.e.c. - Ansatz. 

                                                                                 
12

 Consultic: Analyse/Beschreibung der derzeitigen Situation der stofflichen und energetischen Verwertung von Kunststoffabfällen in 
Deutschland im Auftrag der ITAD, April 2015 
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Abb. 9: Kunststoffabfallstrom - gesamt 

 
Durch die Inputbetrachtung (ab Eingang Waage gilt 100 % des Stoffstroms als verwertet) zählen die 
Störstoffe (Etiketten, Verbunde, etc.) und Anhaftungen (Verschmutzungen, Wasser, etc.), die im 
Durchschnitt bei rund 15 % liegen, sowie Füllstoffe (bei PVC teilweise über 50 % kunststofffremde Be-
standteile - aber für die Produkteigenschaft notwendig), mit zu den verwerteten Kunststoffen.  
 

                          
Abb. 10: Kunststoffabfallstrom – Verarbeitung in D 
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Scheinbar wird die Qualität der aussortierten KS-Fraktion aus den LVP-Sortieranlagen in der letzten 
Zeit zunehmend schlechter. Aus Sicht der Recyclingunternehmen werden häufig nicht die vertraglich 
zugesagten Qualitäten geliefert. Der Anteil mangelhafter, nicht spezifikationsgerechter Mischkunst-
stofflieferungen hat in den letzten Jahren zugenommen (80 % in 2012, 94 % in 2013 in 2015 noch 
höher). Beprobungen von Mischkunststoffe (DKR-Spezifikation 350) in 2015 ergaben, dass von 24 
überprüften Lieferungen keine Lieferung die geforderten Qualitätsspezifikationen erfüllte. Der Ge-
samtstörstoffanteil lag bei diesen Untersuchungen bei rund 25 %13. Störstoffanteile i.H.v. von 23,6 % 
werden auch aus den Niederlanden bestätigt14. Von daher sind die oben zu Grunde gelegten 15 % 
Störstoffanteil (s. Abb. 10) noch relativ optimistisch angesetzt. 
 
Unter Berücksichtigung von „minderwertigen Downcyclingprodukten“ (Holz- und Betonersatz), Expor-
ten und Verarbeitungsverluste beim Recyclieren, kann man grob schätzen, dass max. 0,6 Mio. t an 
hochwertigen reinen Recyclaten in Deutschland (max. 7,5 kg/E*a - mehr als die doppelte Menge wird 
exportiert) hergestellt werden (also max. 10 % der Kunststoffabfälle, dies entspricht ca. 5 % der Kunst-
stoffrohprodukte bzw. max. 150.000 t Mineralöleinsparung bei Produktion (5-6 Mio. t Mineralöl für 20 
Mio. t KS)). 
 
Rund 30 % der hochwertigen Recyclingkapazitäten wurden in Deutschland durch ausländische Kunst-
stoffabfälle ausgelastet. Einige Anlagen verarbeiten fast nur noch ausländische KS-Fraktionen, wie von 
Branchenkennern zu hören ist – Gründe sind die mangelhaften Qualitäten und geringe Preise, darüber 
hinaus sei man gegenüber den Belieferungen durch die Dualen Systeme unabhängiger. 
 
Lt. „UBA-Studie“ kämen jetzt noch die knapp 1,4 Mio. t aus den gemischten Gewerbeabfällen hinzu 
(und weitere Mengen aus der Umsetzung der GewAbfV sowie aus der Wertstofftonne), somit läge das 
benötigte zusätzliche Recyclingkapazitäten bei weit über 2 Mio. t, also mehr als eine Verdoppelung!  
 
In der „UBA-Studie“ wird suggeriert, dass das KS-Recycling bei ausreichender Sortierqualität und -
quantität kaum Hemmnissen unterliegt und das Recycling generell „besser“ ist. Es werden einige As-
pekte außer Acht gelassen, wie dies z. B. den folgenden Aussagen zu entnehmen ist: 
 
DGAW:15 
„Die DGAW teilt nicht die Auffassung des Öko-Instituts, dass sich alle Kunststoffe, analog zu den Me-
tallen, beliebig oft stofflich gleichwertig recyceln lassen. Daher wird auch zukünftig ein signifikanter 
Anteil aller Kunststoffe thermisch behandelt werden.“ 
 
Jungmeier:16 
 „Für den Fall, dass Kunststoffe bzw. Altpapier öfters stofflich verwertet werden, kann angenommen 
werden, dass beim 1. Recycling die stoffliche Verwertung energetisch und exergetisch günstiger sein 
kann, da die Qualität des Altkunststoffs und Altpapiers vor dem 1. Recycling höher ist als beim 2. bzw. 
3. Recycling. Beim mehrmaligen Recycling verschlechtert sich die Qualität des Altpapiers bzw. Altkunst-
stoffes, sodass die energetische Verwertung günstiger sein kann als die stoffliche Verwertung.“ 
 
Franke:17 
„Ob die energetische oder die stoffliche Verwertung bezüglich der THG-Emissionen günstiger ist, ist 
dabei in starkem Maße von der betrachteten Kunststoffart sowie dem Wirkungsgrad der energetischen 

                                                                                 
13

 BVSE: Klasse und Masse für das Kunststoffrecycling, Pressemitteilung vom 19.10.2015 

14
 Ulphard Thoden van Velzen: Scenarios study on post-consumer plastic packaging waste recycling, Mai 2013 

15
 DGAW: Stellungnahme zum BDE Gutachten „Beitrag der Kreislaufwirtschaft zur Energiewende – Klimaschutzpotenziale auch unter geän-

derten Rahmenbedingungen optimal nutzen“, April 2014 
16

 G. Jungmeier, Exergiebilanz der stofflichen & energetischen Abfallverwertung, Joanneum Research, Depotech 2012 
17

 Dr. M. Franke, Ökoeffizienz in der Kunststoffverwertung, Thome´ Tagung in Berlin, März 2014 
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Verwertung abhängig. In der Regel ist das Recycling mit Einsparungen verbunden. Bei hohem Wir-
kungsgrad der energetischen Verwertung und für Kunststoffarten mit geringem Aufwand für die Pri-
märproduktion weisen beide Wege jedoch vergleichbare Emissionen auf.“ 
 
Landtag NRW18 
„Mischkunststoffe sind meist nicht reyclingfähig, da sie aufgrund von unbekannten Mischungsverhält-
nissen und organischen Verunreinigungen nicht stofflich verwertet werden können (insbesondere 
auch Folien).“ 
 
Köhnlechner:19 
Der Bereich der Komplexität einer hochwertigen stofflichen Verwertung wird häufig außer Acht gelas-
sen. In der folgenden Abb. gewinnt man hiervon zumindest einen Eindruck, wie sortenrein Kunststoff-
gemische für eine hochwertige Verwertung sein müssten: 

              
Abb. 11: Mischbarkeit von Thermoplasten untereinander 

 
DGAW:20 

 „Die derzeitige Situation des Recyclings von Kunststoffen aus Siedlungsabfällen wird der Er-
wartung von Politik und Bevölkerung objektiv nicht mehr gerecht. Auch der ökologische Vorteil 
gegenüber einer energetischen Verwertung lässt sich nicht für alle Verwertungswege zweifels-
frei feststellen. Die Gründe dafür sind die verloren gegangene Lenkungswirkung der Verwer-
tungsquoten, der Verlust an Qualitätsbewusstsein in der Erfassung und Sortierung der Wert-
stoffe sowie eine diesem Ziel entgegenstehende Systemorganisation.“ 

 „Ziel einer Neuregelung muss es dabei sein, das Potential für ein hochwertiges Recycling von 
Kunststoffen im Siedlungsabfall möglichst ökoeffizient zu erschließen. Gleichzeitig sollte we-
gen der durch das jetzige Regelungsregime verursachten wettbewerblichen Verwerfungen 
und hohen Transaktionskosten angestrebt werden, stabile Märkte für das Kunststoffrecycling 
zu schaffen, die langfristig weitgehend ohne staatliche Eingriffe funktionieren.“ 

 „In der Quotenberechnung sind diejenigen Aufbereitungsverluste der Recycler zu berücksich-
tigen, die z.B. aus dem Eintrag von Wasser bei Umschlag- und Transportvorgängen oder aus 

                                                                                 
18

 Landtag NRW, Drucksache 16/10418 vom 08.12.2015 
19

 Köhnlechner, Erzeugung sauberer PS- und ABS-Fraktionen aus gemischten E-Schrott, Thome´ Tagung in Berlin, März 2014 

20
 DGAW: Stellungnahme zur Reform der Entsorgung von wertstoffhaltigen Abfällen in Deutschland, 05.03.2015 
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Minderqualitäten in der Sortierung herrühren; dadurch würde die Stoffbilanz des Kunststoff-
recyclings objektiviert und ein Anreiz geschaffen, höhere Qualitäten in der Sortierung zu er-
zeugen. Sachgerecht und qualitätsorientiert berechnet, stellt die heutige werkstoffliche Quote 
von 36 % erneut ein anspruchsvolles Ziel dar, das nur mit einer angemessenen Übergangsfrist 
erreichbar ist. Eine Erhöhung dieses Wertes sollte erst als weiterer Schritt ins Auge gefasst 
werden, wenn sich zeigt, dass eine höhere Ausbeute möglich und auch ökologisch vorteilhaft 
ist. Es ist darauf hinzuwirken, das Gesamtsystem möglichst wirtschaftlich tragfähig zu gestal-
ten. Dies setzt u.a. voraus, dass der der Verwertung zugeführte Mengenstrom einen positiven 
Marktwert erhält.“ 

 „Die Betreiber der Sortieranlagen sind durch ruinösen Wettbewerb gezwungen, ihre Anlagen 
permanent zu „überfahren“, d.h. ihre Nennkapazitäten zu überlasten. Dies hat unmittelbare, 
negative Auswirkungen auf die Qualitäten der Sortierprodukte, die der Kunststoff-Verwertung 
zugeführt werden: Papier- und Störstoffgehalte sowie Querverschmutzungen steigen. Zudem 
sind die Sortierentgelte v.a. an Produktionsmengen der Sortieranlagen geknüpft und nicht an 
die Erfüllung von Qualitätsanforderungen. Dem steht kein Marktkorrektiv gegenüber, weil Sor-
tierqualitäten nicht gerichtsfest überprüf- und damit einklagbar sind. Konflikte über die Ein-
haltung der Sortierspezifikationen werden letztlich nach Marktmacht der Beteiligten entschie-
den.“ 

 
Carbotech:21 
Aufbauend auf der vom BAFU beauftragten Studie „Ökobilanzen von Getränkeverpackungen“22 an Car-
botech in der Schweiz, hat ITAD untersuchen lassen, inwiefern die Resultate auch für Deutschland gül-
tig sind. Zu diesem Zweck sollen auf Basis der bereits erstellten Ökobilanzstudie für den Umgang mit 
Massekunststoffabfällen die relevanten Faktoren auf deutsche Verhältnisse angepasst werden - öko-
logischer Vergleich der Verwertung von Kunststoff (funktionelle Einheit 1 t PE-Abfall als Vergleichs-
größe) mittels stofflichem Recycling, Entsorgung in einer MVA in Deutschland oder Entsorgung in ei-
nem Zementwerk. Es wird die Methode der ökologischen Knappheit (Umweltbelastungspunkte – UBP) 
verwendet, die zunehmend auch in Deutschland an Relevanz gewinnt. 
 
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass das stoffliche Recycling bei Getrennterfassung eine um ca. 50 % 
tiefere Umweltbelastung aufweist als die Entsorgung in einer Durchschnitts-MVA, allerdings nur ähn-
lich gut abschneidet wie die Entsorgung in einem Zementwerk oder einer strom-/wärmeoptimierten 
MVA. 
 

 
Abb. 12: Methode der ökologischen Knappheit 

                                                                                 
21

 Carbotech: Ökobilanz KS Verwertung in DE - Vergleich stoffliches Recycling mit thermischer Verwertung in einer MVA oder Zementwerk, 
im Auftrag der ITAD; März 2015 

22 http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=de&msg-id=54391 
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Nillesen23 
Um die Kosteneffektivität von Kunststoffrecycling in den Niederlanden bestimmen zu können, werden 
die Erträge, Kosten, und die Umweltauswirkungen mit der Alternative, nämlich der Rückgewinnung 
von Energie durch die thermische Nutzung von Kunststoffen, verglichen. Laut der vorgenommenen 
Kosteneffektivitätsanalyse kostet die Ersparnis von einer Tonne CO2 mittels Kunststoffrecyclings unge-
fähr 172 €. Dieser Betrag ist signifikant höher als der heutige Marktpreis von einer Tonne CO2, höher 
als die externen Kosten gemäß Literatur und auch höher als eine der teuersten Optionen um CO2 zu 
reduzieren, nämlich CCS. 
 
Diese Schlussfolgerung gilt explizit für gemischte Kunststoffabfälle aus Haushalten. Separate Einsamm-
lung von Kunststoff kann bei Unternehmen, die viel Kunststoff als Abfall produzieren, einen vertretba-
ren Beitrag liefern. Hierbei sind nämlich die Einsammelkosten durch ein durchschnittlich höheres Vo-
lumen pro Anfallstelle niedriger. Im Übrigen sind dies normalerweise saubere Abfallströme, sodass die 
Verarbeitungskosten niedriger ausfallen bzw. die Erträge höher sind. Die Kosten pro vermiedener 
Tonne CO2 sind folglich sehr viel niedriger. 
 
Nachhaltigkeitsrat 
Der Challenger Report „Ressourcenmanagement und Siedlungsabfallwirtschaft24“ zeigt Sachstand und 
Perspektiven auf, diskutiert Herausforderungen auf europäischer Ebene und skizziert Schritte zur nach-
haltigen Ausgestaltung der Abfallwirtschaft. Im Folgenden werden einige Zitate zum Thema Kunst-
stoffe aus dem Report aufgelistet: 
 

 „Kunststoffgemische aus Sortieranlagen können häufig nicht stofflich verwertet werden. Der 
Anteil der stofflichen Verwertung von Plastikabfällen (ohne Produktionsabfälle) liegt bei etwa 
12 %. Der größte Teil wird direkt in Müllverbrennungsanlagen (MVA) oder nach Sortierung in 
Zementöfen energetisch genutzt, ein etwa gleich großer Teil vor allem nach China exportiert, 
dessen Aufbereitung wir nicht kontrollieren können.“ 

  „Bei Plastikmaterial behindern zahlreiche zusätzliche Inhaltsstoffe, Verschmutzung und man-
gelnde Sortierbarkeit spezieller Fraktionen die Verwertung.“ 

 „Aus diesen Kunststoffgemischen entstehen qualitativ geringwertige Plastikprodukte als Holz- 
oder Betonersatz bzw. Ersatzbrennstoff. Es ist trotz des Einsatzes neuer Sortiertechnologien 
nicht zu erwarten, dass der Anteil von werkstofflich „hochwertig“ verwerteten Leichtverpa-
ckungen in absehbarer Zeit wesentlich ansteigt. Experten schätzen eine Grenze von etwa 25 
%.“ 

 „Festzuhalten bleibt, dass die Qualitätsanforderungen an Recyclingwerkstoffe – von den 
Kunststoffen bis zum Beton – sich denen für Primärware annähern. Dies ist auch notwendig, 
um das „Downcycling“ wie z. B. den Ersatz von Beton oder Holz durch ein Mischplastik-Recyclat 
zurückzudrängen.“ 

 
 
Die Vorteile von Recycling gegenüber der Rückgewinnung von Energie durch Verbrennung sind unter 
anderem der vermiedene CO2-Ausstoß und die Verdrängung von Rohstoffen (zum Beispiel Öl), welche 
Produzenten andernfalls als Grundstoff nutzen würden. Die obigen Beispiele aus der Literatur zeigen 
jedoch, dass sehr hohe Anforderungen an ein hochwertiges Kunststoffrecycling bestehen. Nur durch 
Getrennterfassung von Kunststoffabfällen lässt sich ein hochwertiges Recycling nachhaltig darstellen. 
Nachhaltiger Ressourcenschutz bei Kunststoffen muss insbesondere den Aufbau einer Recyclingtech-
nologie incl. Wertschöpfungskette in der EU beinhalten. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland 
Ressourcenschutz fordern und den Export nach China meinen. 
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Derzeit werden weit über eine Mio. t/a an KS-Abfall überwiegend nach China exportiert (in 2012 sogar 
noch über 1,5 Mio. t), die als Ressource in Deutschland bzw. in der EU nicht zur Verfügung steht. Auf-
grund der rechtlichen Exportbedingungen handelt es sich ausschließlich um „werkstofflich“ verwertete 
Mengen.  
 
Leider ist China bisher nicht bekannt für seine nachhaltige Recyclingindustrie, wie z. B. das ZDF Aus-
landsjournal25 „Tödlicher Müll in China“ eindrucksvoll zeigt. Auch der DGAW26 führt aus: „Günstige 
Arbeitskosten und geringe Umweltauflagen für die dortigen Recycler in Verbindung mit extrem nied-
rigen Transportkosten für die „Rückfracht“ von Seecontainern nach Asien entziehen den hiesigen Re-
cyclingmärkten permanent große Mengen an Altkunststoffen. Europäische Recycler sind demgegen-
über nicht konkurrenzfähig. Es fehlt hier an einem konsequenten Vollzug der Abfallverbringungsver-
ordnung durch die Zollbehörden. Ob die Vorgabe des Art. 6 Abs. 2 der Verpackungsrichtlinie eingehal-
ten wird, wonach eine Verwertung außerhalb der EU nur bei Nachweis vergleichbar hoher Standards 
anerkannt wird, erscheint zumindest fraglich.“ 
 
Einige Verbände und Fachleute sehen die niedrigen Verbrennungspreise bei MVAn als den Hauptgrund 
für das „mangelhafte“ Recycling an. Dieser monokausale Zusammenhang lässt sich aus den Daten nicht 
belegen. Vielmehr zeigen sich die internationalen Recyclingmärkte (insb. in China) als Treiber bzw. 
Bremse beim Kunststoffrecycling. Welche Auswirkungen ein geminderter Export haben kann, zeigt die 
folgende Abschätzung: 
 
In 2012 wurden noch ca. 0,2 Mio. t mehr Kunststoffabfälle nach China exportiert als in 2013. Bezogen 
auf den Heizwert (KS ca. 30 MJ/kg im Vergleich zum durchschnittlichen Heizwert von ca. 10 MJ/kg für 
gemischten Siedlungsabfall in der MVA) entspricht der geminderte Export von einer theoretischen ther-
mischen Kapazität in der Größenordnung, wie der Durchsatzleistung einer 600.000 t MVA (entspricht 
etwa der Kapazität der größten MVAn in Deutschland). 
 
Angesichts der unten dargestellten Entwicklung zeigt sich, dass das werkstoffliche Recycling in 2003 - 
2007 konstant blieb, obwohl doch die Verbrennungspreise in MVAn höher waren als heute („Entsor-
gungsnotstand für Gewerbeabfälle“).  
 

                           
Abb. 13: Entwicklung der Entsorgungsverfahren bei Kunststoffen27 
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Es lässt sich folgende Entwicklung beim Kunststoffrecycling aus Abb. 13 belegen: 
 

 Die Beseitigung auf Deponien findet derzeit kaum noch statt. Mit Umsetzung der TASi spielt 
dieser Entsorgungsweg nur noch eine marginale Rolle (Deponat MBA-Rückstände, Anhaftun-
gen bei Baustellenabfällen).  

 Der Anteil der thermischen Verwertung (MVA und als EBS) hat korrespondierend zur Abnahme 
bei der Deponierung zugenommen. 

 Die Verbrennung von KS-Abfällen in MVA hatte 2007 den Höchststand (prozentual und abso-
lut) erreicht. 

 Der werk- und rohstofflich Anteil an der Entsorgung ist prozentual im gesamten Betrachtungs-
zeitraum annähernd kontinuierlich leicht gesunken (absolut gestiegen). In diesen Mengen sind 
allerdings auch die Produktions-/Verarbeitungsabfälle enthalten, die schon immer überwie-
gend werkstofflich verwertet wurden. 

 
Aussagen zum KS-Recycling aus LVP-Fraktionen werden auch noch in Kap. IV „Mengenstromnachweis 
der Dualen Systeme ergänzt. 
 
 
Die Recyclingfähigkeit und das Potenzial an stofflich verwertbaren Kunststoffabfällen im Gewerbeab-
fall und Hausmüll wird häufig weit überschätzt. Die ökologische Vorteilhaftigkeit des Kunststoffrecyc-
lings wird i.d.R. nur durch Getrenntsammlung erreicht. Die energetische Nutzung stellt für einen gro-
ßen Massestrom eine nachhaltige und dem Recycling gleichberechtigte Option dar. Aus Vorsorgegrün-
den dürfen schadstoffbelastete Kunststoffe nicht mehr in den Wertstoffkreislauf gelangen. 
 
 
 

2. Metalle 
 
Metalle lassen sich im Wesentlichen durch folgende Verfahren zurückgewinnen: 
 

 Separate Erfassung, Aufbereitung und anschließendes Recycling 

 Durch mechanische Sortieranlagen aus Wertstoffgemischen 

 Durch Schlacke-/Ascheaufbereitung nach der thermischen Verwertung von Abfallgemischen. 
 

Das Ziel des EdDE Forschungsprojekt „Metallrückgewinnung aus MVA- Schlacken und -Aschen - Bewer-
tung der Ressourceneffizienz“28 war die Ressourceneffizienz der Rückgewinnung von Metallen aus 
HMV-Schlacke zu bewerten und die Ergebnisse im Vergleich zur Rückholung von Metallen durch die 
mechanische Aufbereitung von Wertstoffgemischen darzustellen. Die wesentlichen Inhalte der Studie 
können wie folgt zusammengefasst werden: 
 

 Neben umfangreicher Literaturanalyse wurden Daten mittels Fragebogen bei den Betreibern 
von Schlackenaufbereitungsanlagen sowie thermischen Abfallbehandlungsanlagen erhoben. 
Erkenntnisse aus Besichtigungen und eigenen Probenahmen ergänzten das Bild der TUHH, so-
dass die Datengrundlage verlässlich die Realität abbildet. Somit konnte ein sehr guter Über-
blick über ca. 4,4 Mio. t Schlacke in 2014 (Summe der aus dem Fragebogen ermittelten Men-
gen) gewonnen werden. Da im Mittel 27 % des Abfallinputs als Schlacke anfielen, ergibt sich 
eine originäre Abfallverbrennungsmenge von rund 16,3 Mio. t. 
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 In Bezug auf die mechanische Aufbereitung von Wertstoffgemischen konnte aus der Literatur 
keine vergleichbare Datenbasis, wie bei der Schlackenaufbereitung, hergestellt werden - we-
der qualitativ noch quantitativ. Eine Fragebogenaktion unter Betreibern dieser Anlagen war 
nicht Teil des Projektauftrags. Durch punktuelle Probenahmen konnten zumindest ernstzu-
nehmende Indizien gewonnen werden, aufgrund der nicht ausreichend validen Datengrund-
lage war letztlich aber kein abschließender Vergleich der Metallabtrennung durch beide Tech-
nologien möglich. 

 Aus 29 Restabfallanalysen wurde die Entwicklung der Metallgehalte der letzten Jahre im 
Restabfall abgeleitet. Der Metallgehalt hat sich kontinuierlich bis zum Jahre 2013 auf 2 % re-
duziert. Bei den Gewerbeabfällen wurde letztlich ein Gehalt von etwa 5 % angenommen 
(Sperrmüll ca. 5,4 % und bei der LVP-Fraktion 17,1 %). 

 Im „Planspiel Wertstofftonne“ (UBA-Texte 08/2011) wird der Metallanteil im Restabfall noch 
mit 3,4 % (2,3 % Eisenmetalle (Fe) und 1,1 % Nichteisenmetalle (NE)) angegeben – also rund 
60 % höher als die aktuelleren Werte von 2 %. Darüber hinaus wurden die Recyclingquoten 
aus der mechanischen Aufbereitung der Wertstofffraktion nach Auffassung von Prof. Kuchta 
überschätzt und die aus der Schlackenaufbereitung erheblich unterschätzt. 

 Mit den Ergebnissen der Fragebogenaktion zur Schlackeaufbereitung konnte bilanziert wer-
den, dass 7,7 % der zu verarbeitenden Schlackenmenge als Fe und 1,3 % NE zurückgewonnen 
wurden (89,0 % Mineralik und 0,9 % Unverbranntes). Die ermittelte Rückgewinnungsquote der 
Metalle von 76 % setzt sich aus 82 % Fe und 56 % für NE zusammen. Es können aber auch 
Rückgewinnungsraten von über 100 % erzielt werden (durch Rückgewinnung von „versteckten 
Metallen“ – bei Abfallanalysen nicht als Metall erfasst, wie z. B. Nagel im Holzbrett). Durch 
weitere Optimierungen im Bereich der Fe- und NE-Abscheidung, insbesondere beim Feinkorn, 
ist zukünftig mit einer steigenden Rückgewinnungsquote zu rechnen.  

 Die Sortierquoten aus der mechanischen Wertstoffsortierung sind nicht ohne weiteres mit den 
Rückgewinnungsraten aus der Schlacke gleichzusetzen, da „sehr hohe Verunreinigungen“ bei 
den Metallen aus der mechanischen Sortierung vorliegen. Tendenziell kann aber festgehalten 
werden, dass der Marktwert der Metalle aus der Schlackenaufbereitung höher als der aus der 
mechanischen Sortierung zu bewerten ist. Dies wird durch aktuelle Marktpreise für die ent-
sprechenden Metalle bestätigt. 

 Die Klimagutschriften für Metall aus der Schlacke werden mit knapp über 2.000 kg CO2eq/t an-
gegeben. Somit wurden bereits 2012 rund 700.000 t CO2eq durch die Metallrückgewinnung aus 
Schlacken eingespart. 

 
Der eher zurückhaltend formulierte Kernsatz aus den Schlussfolgerungen der Studie lautet: 
„Auf dieser Datenbasis waren keine Hinweise erkennbar, dass mechanische Sortier- und Aufberei-
tungsanlagen von Abfällen - gegenüber der Metallrückgewinnung aus der Schlacke - hinsichtlich Aus-
beute und Reinheit Vorteile aufweisen.“ 
 
Auch Deike29 geht in seiner Studie davon aus, dass Müllverbrennungsschlacken Recyclingraten von 
rund 100 Prozent ermöglichen (im Vergleich zur Metallausbeute von Sortieranlagen). In den Schlacken 
werden kleine Metallpartikel, die mit einer herkömmlichen Sortierung nicht zu erfassen sind, nahezu 
vollständig gesammelt. Diese Partikel können durch entsprechende Recyclingprozesse aus der Schla-
cke zurückgewonnen werden. Beispiele für rückgewinnbare Metalle aus der Schlacke im Vergleich zu 
nicht rückgewinnbaren Anteilen aus der Sortierung incl. verbesserter Reinheit sind (unter Berücksich-
tigung von Fehlwürfen): 
 

 Verbundstoffe (KS-, PPK-, Textil- und Holzanteile verbrennen, sodass Metalle überhaupt erst 
zurückgewonnen werden können – wie Regenschirm, E-Geräte, etc.) 
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 Deike: Abschlussbericht zum Projekt „Recyclingpotenziale bei Rückständen aus der Müllverbrennung“, Uni Duisburg Essen, 2012 
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 Verunreinigte Metalle (Anhaftungen und Restinhalte werden „thermisch gereinigt“ – wie Be-
hälter, etc.) 

 Beschichtungen (Lacke und andere Beschichtungen werden „thermisch gereinigt“ – wie Tef-
lonpfanne, Dosen, etc.). 

 
Auf Basis der Ergebnisse der vorliegenden EdDE-Dokumentation, den Ergebnissen der Studie von Prof. 
Deike und weiterer Literatur bzw. Aussagen von Marktteilnehmern kann vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Entwürfe zum Wertstoffgesetz und der GewAbfV zusammengefasst werden,  
 

 dass Metalle aus Wertstoffgemischen nicht als „zusätzlich gewonnenes“ Wertstoffpotenzial in 
die Betrachtungen einfließen dürfen, da die Rückgewinnung der Metalle aus der Schlacke/ 
Asche (es werden sogar noch die Restmetalle aus den Aschen von Kohlekraftwerken, die EBS 
mitverbrennen, aufbereitet) bereits aktuell erfolgt und hinsichtlich der Rückgewinnungsquote 
mindestens als gleichwertig anzusehen ist. Dass Metalle „verloren“ sind, wenn sie über den 
Restabfall entsorgt werden, ist somit ein weit verbreiteter Trugschluss. Gemäß dem EU-Kreis-
laufwirtschaftspaket soll die aus den Schlacken zurückgewonnen Metalle zur Recyclingquote 
angerechnet werden (s.u.). 

 dass somit keine zwingenden ökologischen Gründe erkennbar sind,  Metalle verstärkt über die 
LVP-Fraktion, Wertstofftonne oder Vorsortierungspflicht von Gewerbeabfällen zu erfassen, da 
alternative Verwertungsverfahren (Schrotthandel, Recyclinghöfe, Wertstoffinseln und Schla-
ckenaufbereitung) zur Verfügung stehen, die bereits jetzt nachhaltiger sind. 

 
 

3. Holz 
 
Nicht sortenrein erfasstes Holz, insb. aus Sortieranlagen, wird i.d.R. thermisch verwertet, da eine stoff-
liche Verwertung (z. B. Spanplattenindustrie) aufgrund der Qualitäten (Anhaftungen, Kontaminatio-
nen, etc.) vorsorglich nicht erfolgt. Dieses Altholz wird in Biomassekraftwerken der 17. BImSchV ener-
getisch verwertet (EEG-Anlagen). 
 
Lt. UBA Studie „Stoffstromorientierte Lösungsansätze für eine hochwertige Verwertung von gemisch-
ten gewerblichen Siedlungsabfällen“ ist der Wirkungsgrad bei Holz-Kraftwerken geringer als bei MVA 
(s. Tab 38). Es stellt sich die Frage, warum dann Holz aus ökologischer Sicht heraussortiert werden soll, 
wenn beide Stoffströme thermisch verwertet werden. Verständlich wäre dies, wenn das Holz einer 
stofflichen Nutzung zugeführt werden kann. Nur aus finanziellen Gründen kann es sinnvoll sein, da die 
Entsorgungskosten in einer TAB höher sind als beim Biomassekraftwerk (die Stromeinspeisevergütung 
ist aufgrund der EEG Förderung erheblich höher) - Anmerkung am Rande: hier zeigt sich die Fehlallo-
kationen des „alten“ EEG für diesen Stoffstrom. 
 
 
Auch im UBA Planspiel zur Wertstofftonne30 wird auf die Herausnahme von Holz verzichtet: 
 
„Signifikante Unterschiede in der ökologischen Bewertung sind hierfür nicht gegeben. Hierbei wird vo-
rausgesetzt, dass die mit dem Holzeinsatz verbundenen Emissionen jeweils durch die 17. BImSchV be-
grenzt sind. Ein etwaiger ökologischer Vorteil wäre bedingt durch einen systematisch differierenden 
energetischen Wirkungsgrad bzw. Energienutzungsgrad zwischen den Alternativen MVA und Bio-
massekraftwerke. Von solch verallgemeinerten Differenzen ist nicht auszugehen.“ (S 104) 
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                     22 | S e i t e  

Das LfU Bayern hat Spanplatten hinsichtlich Schadstoffgehalte untersucht – „Untersuchung von Span-
platten vor dem Hintergrund der stofflichen Verwertung von Altholz“31. Die wesentlichen Erkenntnisse 
sind: 

 Holz-Rohstoffe für Spanplatten sind Waldholz, Sägenebenprodukte, Industrierestholz und Alt-
holz. Die Rohstoffanteile werden regional sehr unterschiedlich bezogen und sind hersteller- 
oder produktionsspezifisch. Die Spanplatten wurden hinsichtlich ihrer stofflichen Verwertbar-
keit oder ihrer Eignung für den Einsatz in Klein-Feuerungsanlagen beurteilt. 

 Beim Einsatz einer Mischung aus Altholz und Frischholz findet bei der Spanplattenherstellung 
eine Verdünnung der in Altholz potentiell vorhandenen Stoffgehalte statt. Der tatsächliche Alt-
holzanteil in den untersuchten Spanplatten ist nicht ermittelbar. Der Altholzanteil liegt bei 
rund 30 % der Gesamtmasse der Spanplatte, daher muss angenommen werden, dass die 
Schadstoffkonzentrationen des Altholzanteils teilweise deutlich über den ermittelten Analyse-
werten lagen. 

 „Sechs von neun untersuchten Spanplatten überschreiten direkt einen oder mehrere Grenz-
werte der AltholzV. Daraus folgt, dass bei heute hergestellten und in Verkehr gebrachten Span-
platten nicht in allen Fällen von einer stofflichen Verwertbarkeit gemäß den Anforderungen 
der AltholzV ausgegangen werden kann. Die Regelvermutung, nach der Spanplatten ohne PVC-
Beschichtung und ohne Holzschutzmittelbehandlung der Altholzkategorie A II zugeordnet wer-
den, kann bei der Mehrzahl der untersuchten Spanplatten nicht bestätigt werden.“ 

 Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Umsetzung der AltholzV nur unzureichend erfolgt 
und eine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf erfolgt. 

 
Nur sortenrein erfasstes Altholz sollte in die stoffliche Verwertung einfließen (gemäß AltholzV), an-
dernfalls ist eine Schadstoffanreicherung in Produkten wahrscheinlich. Der ökologische Zusatznutzen 
einer separaten Erfassung und Verbrennung in Biomassekraftwerken ist gegenüber den TAB nicht vor-
handen.   
 
 
 

4. Biogut 
 
Im Kontext der verpflichtend einzuführenden Getrennthaltung von Bioabfällen wurde von Dr. Wiegel 
(ICU) der spezielle ökologische Nutzen und die Kosten einer flächendeckend neu einzuführenden Bio-
tonne einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Die ICU-Studie „Erweiterte Bewertung der Bioabfall-
sammlung“32 sichtete die vorliegenden Länder- und Bundes-Studien zum Thema Biotonne insbeson-
dere hinsichtlich der "biotonnen-positiven" Empfehlungen. 
 
Dr. Wiegel kritisiert, dass vielfach der Nutzen der organischen Abfälle ohne Biotonne nicht vollständig 
ausgewiesen wird. Für die Hausmüll-Organik besteht dieser Vornutzen in der klimaentlastenden ener-
getischen Verwertung. Meist werden die den Bewertungen zu Grunde liegenden Optimierungspoten-
ziale ungerechtfertigt zugunsten der Biogutbehandlung eingeschätzt bzw. ungünstigere Aspekte nicht 
behandelt. Dies betrifft z. B. die Klimarelevanz der Biogutsysteme (Angabe in kg CO2eq/t Biogut): 
 

 Vergärung nach Stand-der-Technik (derzeit aber noch nicht realisiert) (-185),  

 thermische Abfallbehandlung (-141),  

 Vergärungsanlage nach IST-Stand (-90 kg),  

 Grüngut Kompostierung (-49),  

 Kompostierung (-7) und  

 Eigenkompostierung (+18). 

                                                                                 

31 LfU Bayern: Untersuchung von Spanplatten vor dem Hintergrund der stofflichen Ver-wertung von Altholz, März 2015 

32
 Dr. U. Wiegel, ICU: Erweiterte Bewertung der Bioabfallsammlung, März 2014 
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Die Studie widerlegt das Meinungsbild, nach dem mit der zusätzlich eingeführten Biotonne eine „er-
hebliche Umweltentlastung“ vorgenommen wird - im Bereich Phosphorrückgewinnung liegt diese bei 
1 bis 2 % und im Treibhausgasbereich bei bestenfalls 0,2 % der Gesamtemission.  
Die zentrale Fragestellung der Studie ist der Preis, der mit der Biotonne erworbenen Umweltvorteile. 
Ergebnis: Die Beschaffung von Umweltvorteilen über die Biotonne kostet rd. das Zehnfache gegenüber 
den verfügbaren Alternativen. Je höher der Anteil an Hausmüllorganik im Biogut liegt, umso ungünsti-
ger fällt dieser Mehrkostenfaktor zu Lasten der Biogutsammlung aus.     
 
Die Ergebnisse der Studie soll die bestehende Biogutsammlung nicht in Frage stellen, insbesondere, 
weil sie dort von den Bürgern i.d.R. vollkommen zufrieden akzeptiert wird und bestehende Anlagen 
vorhanden sind. Die Studie stellt jedoch ein wertvolles, erweitertes Bewertungssystem für die Prüfung 
der Biotonneneinführung bzw. Ausweitung der Getrennterfassung zur Verfügung, wie dies bei der Ge-
wAbfV vorgesehen ist. 
 
Die vielfach gelobte Kaskadennutzung aus Biogas und Kompostierung der Vergärungsrückstände bleibt 
bei der Klimaentlastung hinter den Erwartungen zurück. Die BSR betreibt eine der modernsten Anlagen 
dieser Art, kommt aber nur auf eine Klimagutschrift für die Erzeugung von BioMethan in Höhe von -
149 kg CO2/t Biogut33 (statt -189, wie oben erwähnt). Bei der Substitution wird hier zum Teil gegen 
Diesel gerechnet (BioMethan wird für die LKWs eingesetzt), dies entspricht einer höheren Substituti-
onsrate als wenn BioMethan ins Gasnetz eingespeist wird. Die biomassereiche Grobfraktion >70 mm 
aus dem Bioabfall enthält gut ein Viertel der Heizwertfracht. Sie wird energetisch verwertet, wobei in 
Summe etwa 20 % der Energie aus dem Bioabfall auf diesem Wege in der MVA der BSR nutzbar ge-
macht wird. Dieser Teilstrom trägt zu rund ¼ an der gesamten Klimaentlastung bei (Saldo ca. 37,1 kg 
CO2/t). Zu den Kosten werden keine Aussagen getroffen. 
 
Gerade die Sammlung von Biogut ist höchst sensibel gegenüber Störstoffen. Schließlich soll – möglichst 
über Kaskadennutzung - ein gütegesicherter Kompost für die Landwirtschaft erzeugt werden. Daher 
ist es hier besonders wichtig, dass die Sammlung auf freiwilliger Basis mit Überzeugung stattfindet. 
„Masse“ statt „Klasse“ ist hier besonders kontraproduktiv, wie die aktuellen Störstoffquoten beispiels-
weise aus dem Saarland zeigen. 
 
Nach Angaben des Entsorgungsverband Saar (EVS)34 liegt der Störstoffanteil (Plastikbeuteln, Verpa-
ckungen und Restmüll) im gesammelten Bioabfall bei 15 bis 20 %, „gute Kommunen" kämen hingegen 
auf zwei bis fünf %. 
 
 
Die zusätzliche Erfassung von Biogut muss aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten genau geprüft werden. 
Denn nur aus „stör-/schadstofffreien“ Biogut kann gütegesicherter Kompost hergestellt werden. Die 
ökologische Vorteilhaftigkeit, insb. von „guten“ Biogut-Vergärungsanlage ist in der Praxis noch nicht 
ausreichend belegt.   
 
 
 

VI. Schadstoffentfrachtung 
 
Das Thema Schad- und Störstoffentfrachtung ist eine Grundvoraussetzung für das hochwertige stoffli-
che Recycling und für die Mitverbrennung. Daher ist es notwendig, verstärkte Anstrengungen hinsicht-
lich der Schad- und Störstoffentfrachtung bereits an der Anfallstelle zu betreiben. Daher müssen Re-

                                                                                 
33

 Kanning: Ein Jahr Biokraftstoff aus BIOGUT, in Müll und Abfall, Okt. 2015 
34

 euwid 22.12.2015,  EVS fordert bessere Trennung von Bioabfällen 



                     24 | S e i t e  

gelungen aufgenommen werden, die möglichst verhindern, dass Schad- und Störstoffe in einem wei-
teren Gemisch (sortenreine Erfassung bzw. Sortiergemische) enthalten sind, die einer weiteren Aufbe-
reitungsstufe zugeführt werden, wie insbesondere: 
 
 

 Hg-haltige Abfälle 

 Schadstoffe nach Gefahrstoffverordnung (Behälter und Gebinde mit Anhaftungen)  

 Chlorentfrachtung bei EBS/SBS (z. B. PVC) 

 Spezial Kunststoffe aus dem techn. Bereich, deren Recycling als Gemisch nicht möglich ist (evtl. 
getrennt erfasste Mengen, wenn dies nachhaltig möglich ist) 

 Staubige sowie feuchte und nasse Bestandteile (wie z.B. Bioabfälle), nicht restentleerte Ge-
binde 

 Ekelerregende und potenziell gesundheitsgefährdende Bestandteile  

 Elektrogeräte und deren Bestandteile 
 
 
Der DGAW35 stellt zum Schadstoffgehalt fest: 
 
„Des Weiteren muss bei der Diskussion berücksichtigt werden, dass Ersatzbrennstoffe hauptsächlich 
aus Siedlungsabfällen immer Abfall sein werden. Insbesondere bei der Herstellung aus Siedlungsabfäl-
len ist ein so hoher Schadstoffgehalt vorhanden, dass eine Verbrennung nur in Anlagen nach der 17. 
BImSchV erfolgen kann. Mit mechanischen Verfahren ist eine Schadstoffentfrachtung nicht möglich, 
weil die Schadstoffe stets chemisch eingebunden sind (Spielzeug, Textilien, Holz, Gebrauchsgegen-
stände). Eine Verbrennung von EBS außerhalb von 17. BImSchV-Anlagen wird aus ökologischen Grün-
den von der DGAW sehr kritisch gesehen, weil die Praxis der Verdünnung die absoluten schadstoffhal-
tigen Emissionen vergrößert. Die Verteilung von Schadstoffen in der Biosphäre durch Recycling muss 
auf jeden Fall vermieden werden. (…) Die in der Studie favorisierten Industriekraftwerke sind weder 
ökologisch geeignet noch sind diese flexibel, weil diese Kraftwerke stets dem Produktionsprozess fol-
gen.“ 
 
 
Der Nachhaltigkeitsrat36 empfiehlt: 
 
„Beim Recycling haben wir es zum Teil mit schadstoffbelasteten Materialien zu tun, die ausgeschleust 
und beseitigt werden müssen.“ 
 
 
Auch die UMK37 führt aus: 
 

 Ein gleichrangiges Ziel muss neben dem hochwertigen Recycling sein, für Mensch und Umwelt 
schädliche Stoffe dauerhaft aus den Kreisläufen auszuschleusen.   

 Es dürfen nicht nur rein massebezogener Quoten formuliert werden, sondern notwendig sind 
ergänzende Zielvorgaben an die Qualität der Abfall-behandlung sowie der gewonnenen Se-
kundärrohstoffe. 

 Das gesamte Inventar an problematischen Stoffen bei den in Umlauf befindlichen Produkten, 
die nach ihrem Lebensende als Abfälle in das Recycling gelangen werden, sollte mittel- bis 
langfristig abnehmen und nicht weiter ansteigen. 
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Die Schadstoffentfrachtung muss stärker beim Recycling berücksichtigt werden. ITAD trägt somit die 
Forderungen der UMK vollumfänglich mit. 
 
 

V. Empfehlungen von Institutionen  
 
Im Folgenden werden Empfehlungen der EU, des Bundesrates und des Nachhaltigkeitsrates genannt, 
die sich zwar nicht direkt auf die anstehende Novellierung der GewAbfV beziehen, jedoch generelle 
Rückschlüsse zulassen. 
 

1. EU Kommission 
 
Im Diskussionspapier zur Kreislaufwirtschaft führt die EU38 aus: 
 

 Recycling ist nicht bei jedem Stoffstrom sinnvoll. Die Verwendung bestimmter Chemikalien 
kann die Recyclingfähigkeit von Produkten einschränken. Die Nutzung von Sekundärrohstoffen 
solle bei Stoffströmen gefördert werden, bei denen das ökonomisch sinnvoll sei. Für manche 
Materialien muss anerkannt werden, dass die stoffliche Verwertung nicht sinnvoll sei und da-
her alternative Wege der Abfallbehandlung wie die Verbrennung oder die Deponierung er-
laubt werden sollte. 

 Derzeit würden viele Stoffe recycelt, für die es in der europäischen Industrie nur eine mangel-
hafte oder gar keine Nachfrage nach Sekundärrohstoffen gibt. Als Beleg wird die Außenhan-
delsstatistik angeführt, nach der große Mengen Sekundärrohstoffe exportiert werden. 

 Man muss sich darauf konzentrieren, die Kreisläufe bei jenen Stoffen zu schließen, bei denen 
die Kreislaufführung sinnvoll ist, wobei das entscheidende Kriterium die Wirtschaftlichkeit sein 
muss. 

 Eine effektive Abfallgesetzgebung muss durch eine kluge Produktpolitik (sowohl den „Up-
stream“ als auch den „Downstream“ der Wertschöpfungskette verbessern) ergänzt werden, 
durch die vollständigere und günstigere stoffliche Verwertung von Produkten ermöglicht wer-
den soll. Die Akzeptanz von Sekundärrohstoffen in der Industrie muss verbessert und die 
Märkte für Recyclingprodukte müssen gestärkt werden. Hierzu wird geprüft, wie die Öko-De-
sign-Richtlinie und BVT-Ansätze (Beste Verfügbare Technologien) dazu beitragen können, die-
ses Ziel zu erreichen. 

 
2. Bundesrat 

 
Der Bundesrat39 hat zu den Vorschlägen des „EU Abfallpaket“ wie folgt Stellung genommen: 
 

 So dürfen ambitionierte quantitative Ziele keinesfalls zu einer geringeren und nicht marktfähi-
gen Qualität von Sekundärrohstoffen führen oder eine Erhöhung von Recyclingmengen zu ei-
nem massiv steigenden Energieaufwand. Außerdem bedarf es einer genauen Prüfung, ob es 
technisch überhaupt möglich ist, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. 

 Hierdurch würde ein Recycling erzwungen, das sich am Grundsatz "Masse statt Klasse" statt 
an der Erzeugung hochwertiger Sekundärrohstoffe orientiert, da zur Erreichung dieser neuen 
Quoten auch schlecht recycelbare Abfälle zwingend der stofflichen Verwertung zugeführt wer-
den müssten. Recycling ist aber kein Selbstzweck; es macht nur Sinn, wenn für die erzeugten 
Sekundärrohstoffe ein Markt vorhanden ist oder geschaffen werden kann. Ist dies nicht der 
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Fall, so ist die Nutzung des Energiepotentials bestimmter Abfälle (energetische Verwertung) 
im Einzelfall gegebenenfalls der sinnvollere Weg. 

 Auch sollte überprüft werden, ob eine Quote überhaupt als Maß für Recyclingerfolge geeignet 
ist.  

 Recycling meint die Herstellung von Produkten aus Abfällen, als Beispiel wird angeführt: Zum 
Beispiel können Papierfasern nur etwa sechsmal im Kreislauf geführt werden, daher können 
nicht mehr als etwa 83 Prozent der Fasern zurückgewonnen und damit im Sinne der Definition 
als recycelt anerkannt werden. Da aus vielfältigen praktischen Gründen nie das gesamte her-
gestellte Papier wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt wird, liegt in Deutschland der Anteil 
der Fasern aus Altpapier bei der Papierproduktion seit vielen Jahren bei knapp 60 Prozent und 
wird sich ohne erheblichen Aufwand kaum erhöhen lassen. 

 Allerdings kann bei vielen Verbunden nur eines der Verbundmaterialien tatsächlich recycelt 
werden, die anderen gehen hierfür verloren. Eine Änderung wäre nur mit einem sehr hohen 
ökologischen und ökonomischen Aufwand zu erreichen, der den gewonnenen Nutzen weit 
übertreffen kann. 

 
3. Nachhaltigkeitsrat 

 
Die jüngsten politischen Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung äußern sich u.a. zu ei-
nem Neustart der Kreislaufwirtschaft - Ressourcenmanagement und Siedlungsabfallwirtschaft. Her-
vorzuheben ist, dass im Beirat die Umweltschutzverbände den Report40 ausdrücklich mitgetragen ha-
ben. Hier einige Aussage, die auch für die Novellierung der GewAbfV von Relevanz sind: 
 

 Nachhaltige Abfallwirtschaft heißt nicht, die ökologischen Ziele obenan zu stellen, sondern 
diese mit volkswirtschaftlichen Chancen und Risiken sowie sozialen Belangen ins Verhältnis zu 
setzen und insgesamt zu optimieren. 

 Allerdings sagen die „Quoten“ oder „Recyclingraten“ wenig darüber aus, was verwertet wird, 
und nichts darüber, wie die zurückgewonnenen Wertstoffe wiedereingesetzt werden. 

 Altpapier verliert bei jedem „Umlauf“ an Faserlänge. Da aber eine bestimmte minimale Faser-
länge für die Stabilität des Papiers bzw. Kartons erforderlich ist, liegt der maximal erreichbare 
Sekundäranteil bei ca. 85 %, die infolge Verschmutzung real etwa 70 bis 80 % bezogen auf den 
Input erreicht. Bei Glas als anorganischem Material sind die Verluste in der Aufbereitung deut-
lich geringer. 

 Aus der mechanischen Stufe mechanisch-biologischer Aufbereitungsanlagen (MBA) gewinnt 
man vor allem Metalle. Der größte Teil der übrigen Wertstoffe wie Kunststoffe oder Papier 
kann wegen Vermischung und Verunreinigung nur als Ersatzbrennstoff (EBS) Verwendung fin-
den.  

 Der Abfallmarkt mit weitgehend negativen Preisen wird im Wesentlichen von den gesetzlichen 
Anforderungen und ihrem Vollzug getrieben. 

 Abfall ist ein Gut mit negativem Preis, für das ein Markt nur dann vorhanden ist, wenn der 
Staat einen entsprechenden Rahmen schafft. Die dann den Abfallerzeugern entstehenden Kos-
ten für die Beseitigung sind der Maßstab für den Preis, den sie für Verwertung zu zahlen bereit 
sind. Niedrige Preise für die energetische Verwertung können ein Hindernis für die stoffliche 
Verwertung darstellen, da der u. U. positive Preis des erhaltenen Sekundärrohstoffs mit Kosten 
für Sammlung, Sortierung, Reinigung und eventuelle Vermarktungsbeihilfen belastet wird. 
Wertstoffpreise schwanken, daher lohnt sich der Aufwand für getrennte Sammlung und Ver-
wertung einer Abfallfraktion unter Umständen nicht kontinuierlich. Bei Kunststoffverpackun-
gen (Gelbe Tonne) liegen diese Kosten seit vielen Jahren über denen für die energetische Ver-
wertung und werden daher von Herstellern und Handel auf dem Umweg über die sogenannten 
dualen Systeme finanziert. Hohe Abfallentsorgungspreise führen erfahrungsgemäß auch zu 
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Ausweichreaktionen von Abfallerzeugern wie illegale Beseitigung oder Umdeklaration von Ab-
fällen. Letzteres wird häufig bei gemischten Abfällen aus gewerblichen Anfallstellen beobach-
tet, die dann als „Abfall zur Verwertung“ deklariert werden.  

 Investitionen in Anlagen zur Ressourcen- und Energierückgewinnung aus Abfällen bedürfen 
klarer Rahmenbedingungen für die Zukunft, die zumindest im deutschen Markt heute nicht 
gegeben sind. In so unsicheren Märkten wird nach einer Weile nicht mehr investiert – weder 
in Sortieranlagen noch in energetische Verwertung. 

 Abfall- und Rohstoffwirtschaft müssen dagegen besser verknüpft werden, so wie das heute 
schon auf den Märkten für Schrotte oder Papierrohstoffe der Fall ist. 48 % des Eisens, 36 % des 
Aluminiums, 68 % des Papiers beruhen auf der Nutzung von Sekundärrohstoff.  

 Abfall ist kein Rohstoff – es kann aber einer daraus werden. 

 Es geht nicht darum, möglichst viel Material aus dem Abfall zu gewinnen, sondern die richtigen 
Stoffe und das in brauchbarer Qualität und mit angemessenem Aufwand. Beim Ressourcen-
management ist Recycling Mittel, nicht Ziel. 

 Der nicht endende Streit über stoffliche oder energetische Verwertung lässt sich aus der Per-
spektive des Ressourcenmanagements entschärfen: 
- Bei brennbaren Abfallfraktionen vorwiegend aus Stoffen „niedriger Priorität“ ist die ener-

getische Nutzung immer dann sinnvoll, wenn keine geeignete stoffliche Nutzung realisier-
bar ist. 

- Misslungene Experimente: Die „Gelbe Tonne“ hat sich mit ihrem Sammelsurium an Abfall-
fraktionen nicht bewährt. 

 Das „Getrennthaltungsgebot“ ist eines der wichtigsten Instrumente des Abfallrechts und für 
die Ressourcenrückgewinnung unverzichtbar. Es ist sehr schwierig, dieses Prinzip durchzuset-
zen. 

 Differenzierte Gebühren (Haushalte) bzw. Preise (Gewerbe) werden als Motivation zur Vorsor-
tierung durch den Abfallerzeuger angesehen. Dies ist grundsätzlich richtig, bedarf aber einer 
Erfolgskontrolle. Eine Motivation zur Kontrolle hat allerdings nur derjenige, der bei Verunrei-
nigung einer getrennt gesammelten Fraktion selbst ökonomische Probleme bekommt.  

 Erbringt die Sammlung gute Ausbeuten an getrenntem Material, dann ist dies eine gute Aus-
gangslage für die Sortierung. Die Einführung einer obligatorischen Zertifizierung der Sortier- 
und weiteren Aufbereitungsanlagen muss folgende Bedingungen erfüllen: 
- europaweit gleiche technische Standards (wie bei der Waste Incineration Directive), 
- europaweite Mindestanforderungen an den Sortiererfolg zur Vermeidung von „Scheinsor-

tierung“, 
- europaweit einheitliche Dokumentationspflichten. 

 Dokumentation und Nachweisführung können erheblichen Aufwand verursachen; sie führen 
aber zusammen mit Produkt- bzw. Stoffstromerhebungen für die Bilanzierung und Anforde-
rungen an die Qualität der Sekundärstoffe zu mehr und qualitativ besserem Output. 

 Die heute üblichen undifferenzierten Recyclingquoten sind nur bedingt als Vorgabe tauglich, 
um die stoffliche Verwertung anzukurbeln. Zum einen brauchen wir auf der Ebene der Roh-
stoffe spezifische Ziele, die sich auf die Substitution von Primär- durch Sekundärressourcen 
beziehen (Substitutionsquoten) – hier geht es um die prioritären Wertstoffe. Zum anderen be-
nötigen wir Sammelziele auf der Ebene der Produkte, wie sie heute bereits üblich sind (Sam-
melquoten). Für das Recycling brauchen wir materialspezifische Vorgaben, wie wir sie für Pa-
pier und Glas haben – bei Kunststoffen ist eine Differenzierung nach Material erforderlich, 
denn Plastik ist nicht Plastik. Diese Vorgaben müssen sich auf den Erfolg des Recyclingprozes-
ses beziehen (Output-Quoten). Undifferenzierte Vorgaben können dazu führen, dass zwar for-
mal eine hohe Quote erreicht wird, aber ein qualitativ schlechter Sekundärrohstoff in gering-
wertige Anwendungen drückt. Qualität muss vor Quantität gehen. 

 Die nach der Sammlung notwendigen Schritte von Sortierung und Verwertung dürfen nur in 
zertifizierten Anlagen stattfinden. Verstöße dagegen sollten empfindliche Strafen nach sich 
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ziehen – illegale Recycling-Praktiken bedeuten Betrug am Kunden und Diebstahl von Ressour-
cen.  

 Recycling um jeden Preis wäre einerseits wirtschaftlich unsinnig und birgt andererseits die Ge-
fahr der Verschleppung von Schadstoffen in sich. Europaweit einheitliche Qualitätsanforde-
rungen an Sekundärrohstoffe, Recyclinganlagen und Prozesse sind daher erforderlich. Die 
energetische Verwertung spielt weiterhin ihre Rolle bei der Behandlung von Sortierresten, Ab-
fällen mit gefährlichen Stoffen und nicht sortierwürdigem Material (= Restabfall). 

 Außerdem muss der illegale Export von wertstoffhaltigen Abfällen wirksam unterbunden wer-
den. Sonst ist auch die Verfügbarkeit der Sekundärrohstoffe in Europa gefährdet. Ressourcen-
schutz bzw. Ressourcenschonung brauchen eine nachhaltige rechtliche Basis in Europa. 

 Im Sinne des Ressourcenschutzes ist es wichtig, dass der „wertstoffhaltige“ Abfall definitorisch 
Abfall bleibt, bis er als instandgesetztes Gerät oder neuer Rohstoff wieder Produktstatus be-
kommt – der Zugriff auf Abfälle muss auch deshalb limitiert werden, weil sonst ein Abfluss von 
Rohstoffen unvermeidlich sein dürfte. Das Wertstoffgesetz muss also mehr sein als die Grund-
lage für eine „Wertstofftonne“ – 4 kg mehr „Wertstoffe“ pro Einwohner und Jahr rechtfertigen 
kein neues Gesetz! 

 
 
Die ITAD begrüßt die oben dargelegten Aussagen der drei Institutionen zur Erreichung einer nachhal-
tigen Abfall- und Ressourcenwirtschaft. 
 
 
 

VI. Gedanken zum Recycling 
 
Viele gute Gedankenansätze sind bereits im Report „Ressourcenmanagement und Siedlungsabfallwirt-
schaft“ (s.o.) enthalten. Im Folgenden werden einige Aspekte vertieft bzw. ergänzt. 
 
Verwertungs- und Recyclingquoten werden häufig nicht strikt definiert. Hier ein Versuch der Kurzdefi-
nition:  
 

 Verwertung = thermische, rohstoffliche und stoffliche (incl. Materialersatz auch auf niedriger 
Einsatzstufe) Nutzung;  

 hochwertiges Recycling = stoffliche Nutzung von Sekundärmaterial mit positivem Marktwert 
ohne weitere Aufbereitung um Primärrohstoffe auf einer gleichen Einsatzstufe zu ersetzen. 

 
Generell muss man zunächst festhalten, wenn wir von einer „Recyclingquote“ sprechen, dies i.d.R. 
aber keine „echte Recyclingquote“ ist: 
 

 Es handelt sich um eine Inputbetrachtung - das gesamte Material gilt als verwertet, wenn es 
nach der getrennten Erfassung oder aus Sortieranlagen in die Erstbehandlungs- bzw. Recyc-
linganlage gelangt. 

 Eine „Quote“ bezeichnet einen Prozentanteil einer Gesamtmenge. Da es sich aber meistens 
um eine Mischung mit unbekannter Zusammensetzung (Störstoffanteil ist in der GewAbfV 
nicht festgelegt) und nur teilweise bekanntem Verbleib mit einer Bezugsgröße vergleicht, die 
ebenfalls aus einer unbekannter Mischungszusammensetzung besteht, ist die Quotenvorgabe 
nicht zielführend. 

 Bei der Kompostierung werden Rotteverluste mitgerechnet. 

 Es gibt keine verbindlichen stoffstromspezifischen Störstoffanteile. Dies würde auch keinen 
Sinn ergeben, da jeder Betreiber von Recyclinganlagen (nicht Sortier- bzw. Aufbereitungsanla-
gen) individuelle Vorgaben hat. Die Stoffströme sind so vielfältig und hängen auch von kurz-
fristigen Markteinflüssen ab, sodass kaum allgemeingültige Quoten festgelegt werden können. 
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Die aktuelle Diskussion um das Wertstoffgesetz zeigt den Kampf um die Zuständigkeit der „7 kg/E*a 
Wertstoffe“. Auch hier wird kontrovers um Quoten und Zuständigkeiten gestritten – es geht vornehm-
lich um den Zugriff auf Abfallströme und weniger um ein hochwertiges Recycling und Ressourcen-
schutz. In diesem Zusammenhang wurden jetzt erstmalig sehr interessante Zusammenhänge über 
Stoffströme aus den Dualen Systemen veröffentlicht. 
 
Mengenstromnachweise der Dualen Systeme 
 
Über die Mengenstromnachweise der Dualen Systeme liegen umfangreiche Zeitreihen über Aufkom-
men und Verbleib der Verkaufsverpackungen vor, die erstmalig von D. Bothe41 (Referent für Grund-
satzfragen Abfallwirtschaft beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in Bremen) veröffentlicht wur-
den. Hier einige Kernaussagen, die auch Relevanz für die GewAbfV haben: 
 

 Insgesamt wurden 2013 ca. 17,4 Mio. t an Verpackungen auf den Markt gebracht (seit 1996 
mit steigender Tendenz). Davon beträgt der gewerbliche Verpackungsanteil ca. 9,5 Mio. t, 
diese Menge wächst praktisch identisch mit dem Wirtschaftswachstum. 

 Die über die 10 Dualen Systeme lizensierten Mengen machten in 2014 insgesamt 4,5 Mio. t 
aus (ca. 25 % des Verpackungsmaterials), deren Zusammensetzung sich wie folgt darstellt: 
 

                                     
Abb. 14: Verteilung der bei Dualen Systemen 2014 Lizenzmengen (incl. Eigenrücknahme) 

 

 Von der lizensierten Menge betrug der Anteil an Glas ca. 2,01 Mio.t und 1,14 Mio. t PPK (also 
über 70 % der lizensierten Menge besteht aus Glas und PPK, die auch ohne Duale Systeme 
problemlos recycelt werden könnten). In den rund 30 % LVP-Material befinden sich ca. 6 % an 
Metallverpackungen (ca. 270.000 t), die ebenfalls ohne Lizensierung gut recycelbar wären. Nur 
ca. 800.000 t der Lizensierungsmenge besteht aus KS/KS-Verbunde. 

 In 2014 wurden 2,4 Mio. t an „reinen LVP“ von den Dualen Systemen erfasst (Glas 1,9 Mio. t, 
PPK-Verpackungen 0,9 Mio. t) – insg. somit ca. 5,2 Mio. erfasst, aber nur 4,5 Mio. t lizensiert. 
Es wurden also mehr Abfälle einer Verwertung zugeführt als bei den Dualen Systemen an Ver-
kaufsverpackungen quotenrelevant lizenziert worden sind. 

 In 2013 wurden ca. 0,87 Mio. t/a bzw. 36 % der erfassten LVP-Fraktion für eine stoffliche Ver-
wertung aussortiert (im Mittel der letzten zehn Jahre annähernd konstant), davon u.a.:  
- KS/KS-Verbunde 400.000 t 
- Weißblech 270.000 t 
- Flüssigkeitskarton 130.000 t 
- Aluminium/Al-Verbunde 55.000 t 

 Von den erfassten LVP werden drei Hauptströme zur energetischen Verwertung unterschie-
den: KS, EBS und Sortierreste. Bei den Misch-KS werden rund 90 % energetisch verwertet. In 
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den LVP-Sortieranlagen wird oft kein Unterschied zwischen Misch-KS, EBS und Sortierresten 
gemacht. 

 Die Menge der einer werkstofflichen Verwertung zugeführten KS (ohne Verbunde) liegt seit 
2006 ziemlich konstant bei knapp 0,4 Mio. t, ist aber 2014 um 7,0 % gegenüber dem Vorjahr 
auf 422.400 t gestiegen. Die energetische Verwertung liegt bei 655.000 t bzw. 94,9 % der Li-
zenzmenge. Insgesamt ergibt sich für 2014 für KS eine Verwertungszuführungsquote von 164,6 
% in Bezug auf die Lizenzmenge. Seit zehn Jahren hat die Menge der werkstofflichen Verwer-
tung nicht erhöht. 

 Die tatsächlich stofflich verwerteten Mengen sind weit geringer als die für die Quotenberech-
nung herangezogenen Mengen, da: 
- Der Anteil an Feuchtigkeit liegt bei 10–15 % der gesammelten LVP-Fraktion. 
- Bei aussortiertem Weißblech werden häufig bis zu 40 % Störstoffanteil akzeptiert. Damit 

verbleiben rund 200.000 t Weißblech für die stoffliche Verwertung. 
- Aufbereitungsbetriebe erzeugen lediglich zwischen 24 und 39 % Aluminium incl. Fremd-

materialien. Der überwiegende Teil der aussortierten Al-Fraktion gelangt in Pyrolyseanla-
gen mit einem Anteil von ca. 40 % Al. Von den Al/Al-Verbundgemisch gelangten 60 % in 
Pyrolyseanlagen (40 % Produktausbeute), die restlichen 40 % gelangten in Betriebe zur 
mechanischen Aufbereitung (30 % Produktausbeute). Damit wurden rund 22.000 t Al aus 
LVP gewonnen. 

- Die Produktausbeute bei KS liegt im Mittel bei den Rein-KS bei 73,6 % und bei den Misch-
KS bei 60,8 %. Somit die Produktausbeute mit rund 290.000 t stofflich verwertete Kunst-
stoffe ermittelt. 

 
 

                           
Abb. 15: Abschätzung tatsächlich stofflich verwerteter Mengen aus LVP 

 
Es wird ausgeführt, dass in Summe max. 627.000 t bzw. 26 % der LVP-Erfassungsmenge als stofflich 
verwertet bzw. als recycelt, also in ein Produkt übergeführt, gelten können. Hier enthalten z. T. erheb-
lichem Umfang auch nicht lizenzierte Verpackungen und stoffgleiche Gegenständen anderer Herkunft. 
Würden beispielsweise die bei Dualen Systemen lizenzierten KS-Verpackungen exakt ermittelt, würde 
sich für diese eine Recyclingquote von deutlich weniger als 25 % ergeben (aber nur bei einer 100 %-
igen Erfassungsquote).  
 
Zu den Quotenvorgaben wird folgendes ausgeführt: 
 

 „Als geradezu absonderlich zu betrachten ist mittlerweile die Vorgabe der Verpackungsverord-
nung für eine Verbundquote“, so Bothe, da Verbunde nicht recycelt werden können. 
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 Die Quoten aus der VerpackV bieten keinerlei Anreiz, die Verwertung bei den LVP zu steigern, 
da die Dualen Systeme Verwertungsquoten von weit 100 % der bei ihnen lizenzierten Verpa-
ckungen nachweisen. „Quoten zudem, die von Sachverständigen und Behörden akzeptiert 
werden, obwohl jede vernünftige Logik zeigt, dass sie nicht stimmen können.“ 

 „Ergebnisse von Ökobilanzierungen, die z. B. angeben, dass 2014 „58 % der beteiligten Kunst-
stoffverpackungen werkstofflich verwertet“ worden sind, sind unglaubwürdig, da dieser Anteil 
nicht vollständig aus „beteiligten“ Verkaufsverpackungen besteht, die Materialien lediglich ei-
ner Verwertung zugeführt wurden und über ein Viertel während der Verwertung als unbrauch-
bar aussortiert wurde.  

 
Die Ergebnisse zeigen wie ineffizient das Konstrukt der Verpackungsverordnung ist. Bei den Ausfüh-
rungen von G. Bothe bleiben aber auch noch folgende Aspekte unberücksichtigt: 
 

 Ein unbekannter Anteil der tatsächlichen Verwertungsmengen wird außerhalb der EU expor-
tiert und steht somit hier nicht mehr als Ressource zur Verfügung. 

 Aus den stofflich verwerteten Misch-KS werden überwiegend „nur inferiore Erzeugnisse ge-
wonnen werden, über deren volkswirtschaftlichen Nutzen sich trefflich streiten ließe (Stich-
worte: Regranulat für Bakenfüße, Holz-/Betonersatz). Die Minderwertigkeit wird auch am Zu-
zahlungserfordernis deutlich.“42 

 Die Verwertungsquote würde weiter sinken, wenn man die Metall-Teilströme herauslöst, für 
deren Erfassung die Dualen Systeme nicht erforderlich wären. 

 Die mit LVP erzeugten Umsätze der Systembetreiber betrugen 2011 749 Mio. € (317 €/t)12. Die 
gesamten Lizenzumsätze dieses Jahres beliefen sich auf 941 Mio. €, also etwa 80 % des Ge-
samtumsatzes. Über die Kosteneffizienz der Dualen Systeme liegen keine aktuellen Ergebnisse 
vor. 

 Es ist zu erwarten, dass die Effizienz bei der Einführung der Wertstofftonne und insb. bei Ge-
werbeabfällen weiter abnimmt, da die Komplexität der Stoffströme zunimmt. 

 
 
Landesstrategie Ressourceneffizienz Baden-Württemberg43 
 
In dem vorliegenden Strategiepapier sind u.a. drei Bereiche aufgeführt, die vor dem Hintergrund der 
GewAbfV von besonderem Interesse sind: 
 

 Baden-Württemberg will verstärkt gegen die illegale Verbringung von Abfällen ins Ausland vor-
gehen. 

 
Die in den Abfallströmen enthaltenen Mengen seltener Hochtechnologiemetalle würden nur 
bedingt abgeschöpft. Ursachen liegen unter anderem in unzureichenden Erfassungsraten von 
ausgedienten Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie deren illegale Verbringung ins Ausland. 
Das Umweltministerium schätzt, dass nur ein Drittel der Elektro- und Elektronikgeräte gemäß 
den WEEE-Richtlinien entsorgt wird. Daher sollten verstärkt Kontrollen durchführt werden, um 
die illegale Entsorgung von Abfällen ins Ausland und vor allem in Entwicklungsländern zu ver-
hindern. 
 
 
 
 
 

                                                                                 
42

 Baum, Müll und Abfall: Defizite bei der Entsorgung von Leichtverpackungen und Vorschläge für eine erfolgreiche Readjustierung, Aug. 
2014 
43

 Landesstrategie Ressourceneffizienz Baden-Württemberg, Entwurf 08.12.2015 
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 Optimierung der Datenbasis 
 

„Zum anderen verhindert die teils lückenhafte und fast ausschließlich auf die Identifikation von 
Schadstoffen ausgerichtete Praxis der Abfallanalytik eine genauere Quantifizierung der tat-
sächlich in den Abfallströmen enthaltenen Potenziale. Vor diesem Hintergrund erscheint eine 
Ausweitung der Datenerhebung angeraten. Dies gilt sowohl im Hinblick auf eine Verbesserung 
der Datenbasis der gewerblichen Abfallstatistik (höhere Repräsentationsgrade, Anteil der in-
nerbetrieblich wieder eingesetzten Abfälle) als auch in besonderem Maße für eine Ausweitung 
von Abfallanalysen. Diese sollten nicht weiter nur auf die Identifikation enthaltener Schad-
stoffe ausgerichtet sein, sondern um den Aspekt potenziell enthaltener Wertstoffgehalte er-
weitert werden. Erst dann sind eine umfassende Potenzialbewertung und eine Ableitung von 
Substitutionspotenzialen möglich. Vor diesem Hintergrund sollte eine entsprechende Anpas-
sung des Abfallrechts erwogen werden, die den zuvor genannten Aspekten Rechnung trägt.“ 

 

 Konzentration auf wesentliche Stoffströme 
 

Es wurden im Wesentlichen Metalle und Phosphat als Ressource im Abfall identifiziert (E-
Schrott und metallhaltige inerte Rückstände aus der Abfallaufbereitung). 
Bei der Untersuchung der gewerblichen Abfälle wurde deutlich, dass insbesondere Abfallarten 
wie Schlacken, Aschen, Stäube und Schlämme über erhebliche Wertstoffpotenziale verfügen. 
Da die Analysedaten, auf denen die Potenzialabschätzungen beruhen, teilweise sehr lücken-
haft sind und insbesondere für kritische Rohstoffe gar nicht ausgewiesen werden, kann davon 
ausgegangen werden, dass die tatsächlichen Wertstoffgehalte noch deutlich höher liegen 
könnten. Hier wäre es in einem ersten Schritt notwendig für die relevanten Abfallströme um-
fangreiche Analysen durchzuführen, um die Potenziale verlässlich quantifizieren zu können. 
Darüber hinaus müssen geeignete Verfahren entwickelt und erprobt werden, die es ermögli-
chen, die Wertstoffe aus den Abfallströmen zurück zu gewinnen (Aufbereitungs- und Rückge-
winnungsverfahren).“ 

 
 
Ansätze in Großbritannien 
 
Die Abfallwirtschaft in Großbritannien befindet sich in einer rasanten Entwicklung, die auch Auswir-
kungen auf Deutschland hat (s. Abfallexporte, Bau von neuen Verbrennungsanlagen). Relativ unbe-
kannt sind die Bestrebungen, die Recyclingmengen im Land selbst zu erhöhen. Als zentrales Ziel wurde 
herausgegeben, die Verunreinigungen in den Gemischen zu senken, um so die Qualität in den Sortier-
anlagen zu steigern und marktfähige Sekundärrohstoffe zu erzeugen. 
 
Die Sortieranlagenbetreiber werden rechtlich („Materials Recovery Facility Regulations“  oder „Code 
of Practice (MRF CoP)“) verpflichtet,  in regelmäßigen Abständen den In- und Output zu analysieren. 
Darüber hinaus werden die aggregierten Berichte veröffentlicht. 
 
Materials Facility Reporting Portal: 
http://www.wrap.org.uk/content/materials-facility-reporting-portal 
 
Der englische Recyclingverband (Resource Association – RA) begleitet dies scheinbar in enger Koope-
ration mit der Regierung, wie auch folgender Film zeigt: 
 
Resource Association - Contamination - The Enemy of Recycling: 
https://www.youtube.com/watch?v=hUE_iX-pTA8 
 

http://www.wrap.org.uk/content/materials-facility-reporting-portal
https://www.youtube.com/watch?v=hUE_iX-pTA8
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Darüber hinaus wurden umfangreiche Charts zu Störstoffanteilen in unterschiedlichen Materialfrakti-
onen veröffentlicht, wie sie in Deutschland bisher nicht bekannt sind: 
 

       
http://www.resourceassociation.com/reqip-contamination-value-chart 
 
 
 

VII. Zusammenfassung 
 
Aus den oben angeführten Ausarbeitungen, Zitaten und Fakten kann man folgendes Fazit ziehen: 
 

 Es werden weitaus mehr Unternehmen von der GewAbfV betroffen sein, als dies zunächst 
scheint. Vor allem sind weitaus größere Stoffströme von den Überwachungsbehörden zu kon-
trollieren, als dies vom BMUB suggeriert wird. Über Getrennthaltungspflichten und Einbezie-
hung von produktionsspezifischen gewerbeabfallähnlichen Stoffströmen, weitergehende De-
finition von Biogut, Baustellenabfälle, Sperrmüll aus gewerblichen Anfallstellen, etc. werden 
voraussichtlich um die 100 Mio. t/a Abfall betroffen sein. 
 

 Das KrWG schreibt eine klare Hierarchie der Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen vor (§ 6 Abs. 
1). In § 6 Abs. 2 wird hinzugefügt: „Ausgehend von der Rangfolge nach Absatz 1 soll nach Maß-
gabe der §§ 7 und 8 diejenige Maßnahme Vorrang haben, die den Schutz von Mensch und 
Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen unter Berücksichtigung des Vor-
sorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet.“ In der „UBA-Studie“ jedoch wird 
dem Recycling pauschal der Vorrang vor der Nachhaltigkeit gegeben, was u. a. dazu führt, dass 
wirtschaftliche und soziale Aspekte kaum, sehr selektiv oder gar nicht betrachtet werden. Die 
Vorsortierungspflicht wird als Prämisse gesetzt. 

 

 Es ist nicht ersichtlich, welcher positive Nutzen erzielt wird über die Einführung der Vorsortie-
rungspflicht. Alleine eine getrennte Erfassung an der Anfallstelle ließe noch Potenzial erken-
nen. Insb. bei den Kunststoffen erhofft man sich eine zusätzliche Recyclingmenge – bei vielen 
anderen Stoffströmen ist die Grenze annähernd erreicht bzw. es findet nur eine ökologisch 
fragwürdige Verschiebung statt. 

 

 Häufig wird auch suggeriert, dass das Kunststoff-Recycling bei ausreichender Sortierqualität 
kaum Hemmnissen unterliegt. Es werden einige Aspekte außer Acht gelassen, wie: 
- Mit mechanischen Verfahren ist eine Schadstoffentfrachtung nicht möglich, weil die 

Schadstoffe meist (chemisch) eingebunden sind, vergleichbares gilt für Füllstoffe und Ad-
ditive. Auch Alterungsprozesse müssen berücksichtigt werden. 

- Kunststoffe sind nicht beliebig oft stofflich gleichwertig recycelbar. 
- Zunehmende Komplexität und Verbundstoffe bei den Produkten behindern das hochwer-

tige Recycling. 

http://www.resourceassociation.com/reqip-contamination-value-chart
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- Hohe Exportabhängigkeit beim Recycling und fragwürdige Verwertungsstandards außer-
halb der EU prägen das Bild. 

- Vorsortierungspflicht (z. B. bei Gewerbeabfällen) verunreinigt das noch sortierbare Wert-
stoffgemisch, eine Kaskadensortierung verbessert nicht per se die Qualität 

 

 Die mittleren Input-Zusammensetzung (saisonal, regional, Kundenstruktur, etc.) sind bundes-
weit unbekannt und unterliegen erheblichen Schwankungen. Somit ist eine bundesweit ein-
heitliche Quotierung über alle Stoffgruppen nicht zielführend. 
 

 Solange die aus den Sortieranlagen gewonnenen Sekundärrohstoffe in der verarbeitenden In-
dustrie keinen positiven Marktwert haben und auch keine Quotenvorgabe zum Ersatz von Pri-
märrohstoffen erfolgt, ist ein nachhaltiges Recycling nicht möglich. Dies trifft vor allem bei 
Kunststoffen zu. Hier fehlen die Nachfrageimpulse aus der kunststoffverarbeitenden Industrie 
im Vergleich zu einem funktionierenden Markt bei der stofflichen Verwertung von PPK, Hohl-
glas, Metallen und Holz. Es zeigt sich, dass nur durch marktsteuernde Mechanismen ein Mas-
senmarkt aufrecht erhalten bleiben kann. Beispiele sind die Kunststoffe aus der LVP-Fraktion. 
 

 Die Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf muss verhindert werden. Der Einsatz von 
Sekundärrohstoffen muss gewissen Qualitätsnormen genügen. Denkbar ist die Einführung von 
zertifizierten Recyclingprodukten. 
 

 
Mögliche Szenarien 
 
Derzeit können vier wesentliche Gewerbeabfallströme aus Unternehmen identifiziert werden. Mit der 
Novellierung der GewAbfV soll die Getrennthaltungspflicht ausgebaut werden. In Ausnahmefällen ist 
eine Sortierung möglich. Eine unmittelbare Zuführung zu einer energetischen Verwertung, die bislang 
als gleichrangige Alternative zulässig ist, wird mit der Novellierung zur Ausnahme und ist nur noch 
unter den strengen Voraussetzungen der fehlenden technischen Möglichkeit oder wirtschaftlichen Zu-
mutbarkeit zulässig. Somit wird ein Stoffstrom – direkte Verwertung in einer Thermischen Abfallbe-
handlungsanlage (TAB) – faktisch entfallen. 
 

                                          
Abb. 16: Generelle Entsorgungswege für Gewerbeabfälle 
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Die ITAD sieht folgende mögliche Szenarien: 
 

a. Durch die Vorsortierungspflicht werden gemischte Gewerbeabfälle, die zum Teil erhebliche 
Verunreinigung beinhalten können, zwangsweise den Sortieranlagen zugeführt. Dadurch wer-
den Materialien, deren Sortierung sich „lohnt“, verunreinigt. Somit wird zwar mehr Material 
sortiert, aber weniger sortenreine Sekundärrohstoffe gewonnen. Darüber hinaus besteht die 
Gefahr, dass bereits sortenrein erfasste Materialien zur Quotenerfüllung über die Sortieranla-
gen gezogen werden und somit durch Verunreinigungseffekte de facto weniger zur Verfügung 
stehen. Daher konterkariert die Vorsortierungspflicht eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft. 
 

b. Im Gesetzestext, aber insb. in der Begründung, sind viele Vorschriften und Hinweise vorhan-
den, die eine direkte thermische Verwertung erheblich erschweren soll. Auf eine „Entsor-
gungssituation“ wird in der GewAbfV jedoch nicht eingegangen – die Entsorgung von Abfällen 
von Kleinanlieferern (z. B. „Kleinbaustellen“ durch Handwerker). Häufig werden derzeit die ge-
mischten Abfälle von den „Kleinbaustellen“ auf den Regiewegen von den Handwerkern direkt 
bei der TAB entsorgt. Bei einigen Betreibern von TAB können über 20.000 Anlieferungen auf 
diesem Weg pro Jahr erfolgen. Nach den vorläufigen Erkenntnissen/Einschätzungen wird die-
ser Entsorgungsweg erheblich eingeschränkt. 

 
c. Es ist absehbar, dass die Konzentration in der Entsorgungswirtschaft aufgrund der hohen tech-

nischen Anforderungen an die Vorbehandlungsanlagen (Kapitalbedarf, Betreiber-Knowhow) 
zunimmt. Es ist sogar zu befürchten, dass in weiten Teilen der Bundesrepublik (strukturschwa-
che Gebiete mit geringen gewerblichen Anfallmengen) oligopole Strukturen entstehen. 
Dadurch sind Preissteigerungstendenzen für die Abfallerzeuger (Industrie und Gewerbe) un-
vermeidlich. Hinzu kommt noch, dass die Abfallmenge der gewerblichen Herkunft, die direkt 
einer thermischen Behandlungsanlage zugeführt wird, erheblich sinkt. Es ist bei stringentem 
Vollzug zu erwarten, dass es neben den getrennt erfassten Wertstoffen nur noch zwei Stoff-
ströme geben wird – Sortierreste und andienungspflichtigen Restabfall. Für die thermischen 
Abfallbehandlungsanlagen ergibt sich dadurch eine massive Beschränkung des freien Marktes 
– nur noch große Sortieranlagenbetreiber sind dann neben örE Kunden. Sollten aus strategi-
schen Gesichtspunkten die Sortieranlagenbetreiber nicht die regional verfügbaren TAB anfah-
ren, ist ggf. mit massiven Minderauslastungen zu rechnen. Somit besteht die Gefahr, dass es 
regional zu gravierenden Gebührensteigerungen (Umlegung der Fixkosten auf die geringen 
örE-Mengen) kommen kann. 

 
d. Die Sortierreste werden i.d.R. als „Ersatzbrennstoffe“ deklariert und unterliegen somit dem 

freien Markt. Regionale Strukturen und Vorgaben aus den AWPs (Prinzip der Nähe und Autar-
kie) der Länder würden sich somit ändern. Massive Marktverschiebungen sind zu erwarten 
ohne mit einem nachhaltigen Nutzen verbunden zu sein. 

 
e. Erfahrungen aus anderen abfallwirtschaftlichen Bereichen zeigen, dass die Kreativität zur Er-

reichung der Quoten groß ist. Durch den zunehmenden Konzentrationsprozess in der Abfall-
wirtschaft werden größere Abfallströme pro Entsorgungsunternehmen bewegt. Durch die 
Kombination von Umschlaganlagen, Sortier- und Aufbereitungsanlagen besteht die Gefahr, 
dass bereits getrennt erfasste Wertstofffraktionen real oder zum Schein über die Sortieranla-
gen gefahren werden, um eine entsprechende Quote zu erreichen. 
 

f. Der freiwillige Trennanreiz wäre nach Einschätzung von einigen Marktteilnehmern erst dann 
wieder gegeben, wenn die Annahmepreise für die energetische Verwertung von Gewerbeab-
fall wieder auf über 100 €/t steigen würden. Dies ist in vielen Gebieten schon wieder der Fall. 
Eine daher von Einigen geforderte künstliche Verteuerung (Verbrennungssteuer, Abgaben, 
Teilnahme am Emissionshandel, etc.) wäre aber ein gewagter Markteingriff ohne den Beweis 
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zu liefern, dass dies aus Sicht des hochwertigen Recyclings erfolgsversprechend ist (s. z. B. Ent-
wicklung der stofflichen Recyclingquoten für Kunststoffe, Wechselwirkungen mit dem Aus-
land). Obwohl die Marktlage derzeit angespannt ist (einige Marktteilnehmer sprechen bereits 
seit Wochen wieder von Entsorgungsnotstand, da alle TAB vollständig ausgelastet sind), sind 
keine relevanten Steigerungen der Recyclingmengen erkennbar. 

 
Im Ergebnis wird ein bestehendes und für Industrie und Gewerbe kostengünstiges Gesamtsystem der 
Gewerbeabfallbehandlung, das schon heute stoffliche und energetische Verwertung auf hohem öko-
logischem Niveau verbindet, gefährdet. Des Weiteren ist zu befürchten, dass die GewAbfV in der vor-
gelegten Fassung aufgrund der fehlenden Vorgaben für ein hochwertiges Recycling zu negativen Um-
weltauswirkungen und zu Kostensteigerungen für Industrie, Gewerbe und Bürger führen wird. 
 
 

VIII. Aussagen und Forderungen 
 
Im Wesentlichen bleiben unsere bekannten Aussagen und Forderung - entwickelt aus unserer Stel-
lungnahme zum 1. Arbeitsentwurf - bestehen: 
 

 Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung müssen geför-
dert werden. 

 

 Ausdrücklich begrüßen wir die Absicht, die Getrennthaltung und das Recycling von Gewerbe-
abfällen wie auch von Bau- und Abbruchabfällen zu stärken. Die Getrennthaltung von Abfällen 
beim Abfallerzeuger ist der wesentliche Baustein, um mehr stoffliches Recycling zu erreichen. 
Gutes Recycling beginnt an der Anfallstelle, nicht erst bei der Aufbereitungsanlage. Auch die 
Schad- und Störstoffentfrachtung muss an der Anfallstelle erfolgen. 

 

 Selbst der höchste Standard der Aufbereitungstechnik kann aus einem beraubten Gemisch 
(durch Getrennthaltung und Vorsortierung) - ggfs. noch mit Schad- und Störstoffen behaftet - 
keine hohe stoffliche Wertschöpfung mehr generieren. Notwendig sind jedoch Vorgaben zur 
Sortenreinheit der erzeugten Fraktionen. 

 

 Unbestimmte Rechtsbegriffe und Quantifizierungen müssten konkretisiert werden. 
 

 Der Begriff „Recycling“ bedarf dringend einer Konkretisierung hinsichtlich nachhaltiger, trans-
parenter und nachvollziehbarer Kriterien. Es darf nur ein hochwertiges Recycling durchgeführt 
werden. Es müssen Kriterien für ein hochwertiges Recycling festgelegt werden („Qualität vor 
Quantität), da sonst einer stofflichen Scheinverwertung mit entsprechend negativen Umwelt-
auswirkungen Vorschub geleistet wird.  
 

 Der Anstieg (billiger) Scheinverwertungen insbesondere im Ausland mit negativen Umweltaus-
wirkungen zur Erfüllung von Mindestquoten darf nicht stattfinden. Verstärkte Kontrollen sind 
einzuführen. 
 

 Die Anstrengungen für ein hochwertiges Recycling in der EU müssen erhöht werden, dies insb. 
in Zusammenarbeit der Produzenten, Verarbeiter und Recycler. Solange noch über 10 Mio. t 
KS in der EU deponiert werden, sind einseitige Restriktionen gegen die thermischen Abfallbe-
handlungsanlagen nicht besonders hilfreich. 
 

 Wir sind der festen Auffassung, dass eine moderne und nachhaltige Kreislaufwirtschaft auch 
gesamtökonomische Betrachtungen aufweisen muss. Volkswirtschaftliche und umweltökono-
mische Betrachtungen (Ökoeffizienz, Umweltschadenskosten, CO2-Vermeidungskosten etc.) 
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sind zwingend erforderlich. Da sehr viele Unternehmen und große Massenströme von der Ge-
wAbfV betroffen sind, muss eine Folgenabschätzung der Auswirkungen erfolgen. 

 

 Aspekte zur weiteren Förderung der Transparenz und Erhöhung der Datenqualität sollten im-
plementiert werden, wie z. B. die Wiedereinführung von betrieblichen Abfallbilanzen und Ab-
fallwirtschaftskonzepten ab einer gewissen Mengenschwelle und die Aufbereitung der Daten 
durch die Überwachungsbehörden.  
 

 Die kostenmäßige Beteiligung der Sortieranlagenbetreiber an den Überwachungskosten (wie 
dies z. B. bei den 17. BImSchV-Anlagen der Fall ist), könnte in Betracht gezogen werden. 
 

 Rechtliche Vorgaben sind nur so gut, wie die Möglichkeit diese auch zu kontrollieren. Daher ist 
die Vollzugskontrolle (nicht Eigenkontrolle oder zertifizierte Gutachter) auszubauen, um Miss-
brauch vorzubeugen. 

 

 Der Gedanke der nachhaltigen Abfallwirtschaft muss stärker herausgearbeitet werden. Es wird 
zwar auf die technische und wirtschaftliche Zumutbarkeit hingewiesen, es fehlen aber Aspekte 
des Life-Cycle-Denkens und der Ökologie (z. B. wird in der EU-AbfRL-E ergänzend ausgeführt: 
„… hierzu führen sie die getrennte Sammlung von Abfällen ein, soweit diese technisch, ökolo-
gisch und ökonomisch durchführbar (…) ist.“) 

 
 
Fazit: 
 
Das Konstrukt der aktuellen Gewerbeabfallverordnung in Kombination mit einem mangelnden Vollzug 
durch die Überwachungsbehörden ist ein wesentlicher Grund, dass die aktuellen Regelungen in der 
Praxis kaum oder keine Anwendung finden. Leider gelingt es auch dem vorliegenden Referentenent-
wurf nur rudimentär, diese Problematik anzugehen. Vielmehr ist zu befürchten, dass Strukturen auf-
gebaut werden, die weder nachhaltig (ökologisch, ökonomisch, sozial) noch zielführend (Steigerung 
einer hochwertigen Recyclingquote) sind. Darüber hinaus sind massive Eingriffe durch die Vorsortie-
rungspflicht im Entsorgungsmarkt zu befürchten, wie z. B. oligopolartige Strukturen bei Sortieranla-
genbetreibern mit entsprechender Marktstellung (zumindest regional). 
 
Wir sind der Auffassung, dass der vorliegende Entwurf an zahlreichen Stellen in Richtung nachhaltiger 
Abfallwirtschaft optimiert werden muss. Recycling ist kein Selbstzweck, eine Berücksichtigung der eu-
ropäischen (einige Ansätze im EU-Kreislaufwirtschaftspaket) und deutschen Initiativen bzw. Vorstel-
lungen (z. B. Nachhaltigkeitsrat) zur Zukunft der Abfallwirtschaft sind zwingend erforderlich. 
 
Der Arbeitsentwurf der Gewerbeabfallverordnung ist in Teilen dringend überarbeitungsbedürftig. 
Vorschläge hierzu, auf Basis der vorgenannten Ausführungen, wurden mit der ITAD-Stellungnahme 
vom 06.01.2016 übermittelt. 
 
Der Referentenentwurf in der vorliegenden Form wird von ITAD entschieden abgelehnt. 


